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NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

Vorwort zur 4. Auflage 

 
Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 
für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens in den Jahren 2005 bis 
2009 hat die Gestaltungs- und Handlungsspielräume der Kommunen 
erweitert. Mit der 4. Auflage der Handreichung wird noch stärker als 
bisher dem Bedürfnis der Gemeinden und ihrer Aufsichtsbehörden 
nachgekommen, die bisherigen Erkenntnisse aus der örtlichen Praxis 
mit der Fortentwicklung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und 
deren Hintergründen zu verknüpfen und dieses mit dem aktuellen 
Stand für alle Interessierten öffentlich zu machen. Insbesondere 
wurden deshalb Erkenntnisse aus der örtlichen Prüfung, dem Mo-
dellprojekt „Gesamtabschluss“ und aus der aufsichtsrechtlichen Tä-
tigkeit in die Neuauflage der Handreichung übernommen.  
 
Die Handreichung soll den Gemeinden die Anwendung des NKF vor 
Ort erleichtern, aber auch die Arbeit der Aufsichtsbehörden unter-
stützen. Sie ist nach wie vor lediglich eine Arbeits- und Orientie-
rungshilfe und stellt deshalb weder eine Rechtsvorschrift oder einen 
Erlass des Innenministeriums dar und ist deshalb auch nicht als 
Lehrbuch konzipiert worden. Die Handreichung ist seit ihrer ersten 
Auflage zum ständigen Begleiter für die Beschäftigten und Verant-
wortlichen in den Gemeinden und den Aufsichtsbehörden geworden. 
Die vierte Auflage wird in noch höherem Maße dazu beitragen kön-
nen, bei den aktuellen Fragestellungen vor Ort eine sachgerechte, 
mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben in Einklang stehende Lösung 
zu finden.  
 
Die Neuauflage der Handreichung wird wegen ihres Umfanges nicht 
als Druckversion herausgegeben.  
 
 
Düsseldorf, im September 2010 
  
 
Ralf Jäger MdL 
Minister für Inneres und Kommunales  
des Landes Nordrhein-Westfalen
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NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

Vorwort zur 1. Auflage 

 
Seit dem 1. Januar 2005 gilt im Land Nordrhein-Westfalen das 
Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Damit steht 
fest, dass alle Kommunen des Landes bis zum Jahr 2009 ihr 
Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches 
Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmän-
nischen doppelten Buchführung umstellen werden. 
 
Mit der Einführung der des NKF verfolgt die Landesregierung 
Ziele, die für die weiteren Perspektiven unserer  Kommunen 
im Land entscheidende Bedeutung haben: 
 

• Weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den 
Kommunen durch konsequente Produktorientierung 
und Steuerung über Ziele und Kennzahlen 

• Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcen-
verbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haus-
haltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit 

• Mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die 
Bürgerinnen und Bürger 

 
Um die Kommunen und Aufsichtsbehörden bei der Umstel-
lung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement nicht al-
leine zu lassen, wird das Innenministerium die Einführung des 
NKF auch weiterhin aktiv begleiten und unterstützen. Diese 
Handreichung soll dazu ein gutes Stück beitragen: 
 
Sie bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern eine umfassende 
Zusammenstellung der rechtlichen Regelungen, aber auch Er-
läuterungen, die für die kommunale Praxis sehr hilfreich sein 
werden. Die Handreichung wird - so meine Prognose - zum 
ständigen Begleiter für die NKF- Verantwortlichen in den 
Kommunalaufsichtsbehörden und in der kommunalen Praxis. 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie aus der Handreichung großen 
Nutzen ziehen werden und wünsche allen Beteiligten weiter-
hin viel Erfolg bei der Umsetzung des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements. 

 
 
 Düsseldorf, 06. April 2005 
 

 
 Dr. Fritz Behrens 
 ehemaliger Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Einleitung 

 
Das Haushaltsrecht für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist mit der Einführung des „Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements (NKF)“ ab dem Haushaltsjahr 2005 grundlegend neu bestimmt worden. Dieses stellt einen 
wichtigen Abschnitt im Prozess der Umstellung des Haushaltsrechts der Gemeinden dar. Die neuen Regelungen 
des NKF enthalten Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie den dafür erforderli-
chen Nachweis durch die Aufstellung eines Jahresabschlusses und eines Gesamtabschlusses. Sie orientieren 
sich im Wesentlichen dabei an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht wichtige gemeindliche Besonderheiten Abweichungen 
erforderlich gemacht haben und dieser gesondert geregelt worden sind. Zentrale Rechengrößen sind im NKF die 
kaufmännischen Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag als Ergebnisgrößen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 
für die Abbildung der gemeindlichen Zahlungsströme im NKF. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steue-
rungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung durch 
die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster, die Gemeinde Hiddenhausen sowie den Kreis Gü-
tersloh hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanz-
management für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - 
NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Das NKFG vom 16. November 2004 ist im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 auf S. 644 und eine Berichtigung dazu am 
6. Januar 2005 auf Seite 15 veröffentlicht worden. Damit hat für viele Gemeinden eine Zeit tiefgreifender Umstel-
lungen begonnen. Die mit der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts verbundenen Auswirkungen werden in 
vielfältiger Weise das Denken und Handeln der Gemeinden und ihrer Aufsichtsbehörden beeinflussen und sie vor 
neue Herausforderungen stellen. Die Reform eröffnet aber auch Chancen für eine neue Zusammenarbeit aller 
Beteiligten. Sie ermöglicht eine größere Eigenverantwortung der Gemeinden sowie die Erweiterung ihrer örtlichen 
Handlungsspielräume und verändert auch die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden.  
 
Um den Gemeinden und ihren Aufsichtsbehörden den Einstieg in das neue Haushaltsrecht zu erleichtern, ist 
diese Handreichung als Arbeitshilfe erstellt und auf Grund der Erfahrungen aus dem nun vollständig abgeschlos-
senen Umstellungsprozess in den Gemeinden in vielen Teilen wesentlich erweitert worden. Sie ist als Hilfestel-
lung für die praktische Arbeit vor Ort sowie für die Arbeit der Aufsichtsbehörden konzipiert worden, soll als Start-
hilfe des Landes die Einführung des NKF bei den Gemeinden unterstützen. Auch soll sie dazu beitragen, dass die 
haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der Gemeinden sachgerecht getroffen werden und mit den haushalts-
rechtlichen Vorgaben in Einklang stehen. Die Handreichung stellt jedoch weder ein wissenschaftliches Werk zum 
NKF, noch ein Lehrbuch oder einen Kommentar dar. Vielmehr sind praxisrelevante Gegebenheiten und Sachver-
halte darin enthalten, um aufgeworfene Fragen zu klären und brauchbare Informationen für die örtliche Anwen-
dung des NKF allen Gemeinden und Aufsichtsbehörden in möglichst leserfreundlicher Form zur Verfügung zu 
stellen. Die Handreichung ist und bleibt eine Arbeits- und Orientierungshilfe. Sie ist weder eine Rechtsvorschrift 
noch ein verbindlicher Erlass des Innenministeriums.  
 
Ausgehend vom NKFG NRW wird der rechtliche Rahmen des neuen Haushaltsrechts in seinen Grundzügen 
aufgezeigt. Die Gliederung der Handreichung baut deshalb auf den Bestimmungen der Gemeindeordnung und 
der Gemeindehaushaltsverordnung auf, zu denen insbesondere auch die Regelungen über die Aufstellung der 
gemeindlichen Eröffnungsbilanz gehören. Die wesentlichen Inhalte dieser Vorschriften sowie in der Praxis wichti-
ge Gesichtspunkte hierzu werden im Einzelnen vorgestellt. Die Handreichung soll und kann nicht umfassend 
Antworten auf alle Fragen zu den neuen haushaltsrechtlichen Anforderungen geben. Sie soll aber den Leser 
anregen, sich weitere Kenntnisse über das neue Haushaltsrecht, insbesondere auch über die doppelte Buchfüh-
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rung und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, zu verschaffen, um in der Praxis vor Ort die geeigneten 
Lösungen für die Planung und Bewirtschaftung sowie die Steuerung des Haushalts einzuführen. Die Verweisun-
gen auf die kaufmännische Literatur stellen daher eine Aufforderung an den Leser dar, weitere Informationsquel-
len zu nutzen, um die nötige Sicherheit für die eigenverantwortlichen Entscheidungen zu gewinnen. Soweit in der 
Handreichung als Auslegungshilfe bei einzelnen Vorschriften auf die kaufmännische Literatur verwiesen wird, 
führt dies nicht etwa dazu, dass hierdurch die Vorschriften des Handelsgesetzbuches unmittelbar zur Anwendung 
kommen. Es bleibt vielmehr dabei, dass das kaufmännische Rechnungswesen regelmäßig (lediglich) als Refe-
renzmodell für das NKF heranzuziehen ist. Nur durch die ausdrücklichen Verweise in § 49 ff. GemHVO NRW auf 
das Handelsgesetzbuch kommen für bestimmte Sachverhalte ausnahmsweise auch einige Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches unmittelbar zur Anwendung. 
 
Mit der nun vorliegenden 4. Auflage der Handreichung kommt das Innenministerium dem anhaltenden Bedürfnis 
der Gemeinden und ihrer Aufsichtsbehörden nach, möglichst viele Fragestellungen aus der örtlichen Praxis und 
deren Antworten zum neuen Haushaltsrecht, z.B. über die Aufstellung des Haushaltsplans und den Jahresab-
schluss, für alle Interessierten möglichst zeitnah öffentlich zu machen. Die Handreichung wurde erneut überarbei-
tet und stellt nun die wichtigsten Inhalte zu den einzelnen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach der Evaluierung 
vor. Dabei wurde besonderer Wert auf die Darstellung der kommunalspezifischen Sachverhalte gelegt. Lediglich 
bei den Vorschriften über die gemeindliche Eröffnungsbilanz wurde auf Ergänzungen verzichtet, da alle Gemein-
den und Gemeindeverbände ihre Haushaltswirtschaft auf das NKF umgestellt haben. Zudem ist die gesetzlich 
bestimmte Umstellungszeit beendet, denn die Gemeinden und Gemeindeverbände hatten spätestens ab dem 
Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhal-
tung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeinde-
ordnung aufzustellen (vgl. § 1 NKFEG).  
  
Außerdem liegt der Handreichung das Selbstverständnis zu Grunde, dass bei der Anwendung des Haushalts-
rechts stets die Rechte und Pflichten der Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung berücksich-
tigt werden. Die Gemeinden müssen deshalb selbstständig und in eigener Verantwortung die erforderlichen opti-
malen Lösungen für die Anwendung des NKF unter Einbeziehung ihrer örtlichen Gegebenheiten erarbeiten. Das 
NKF lässt dafür die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten zu, bildet aber auch gleichzeitig den von der Gemein-
de einzuhaltenden haushaltsrechtlichen Rahmen. Es ist daher nicht zulässig, die den Gemeinden für die Anwen-
dung des NKF eingeräumte Gestaltungsfreiheit durch Grenzüberschreitungen in Beliebigkeit umzumünzen. Vor 
diesem Hintergrund kann dem Innenministerium nicht die Aufgabe zukommen, den Gemeinden ein vollständiges 
Nachschlagewerk für alle denkbaren Lösungen örtlicher Fragen zum NKF an die Hand zu geben. Auch wenn von 
einzelnen Gemeinden vielfach eine solche Erwartung geäußert wird, verlangt bereits die kommunale Selbstver-
waltung, dass unter eigener Verantwortung eine örtlich passende Lösung zur Anwendung kommt.  
 
Das NKF greift die Wünsche der Gemeinden nach größerer Selbstverwaltung auf, die durch die „Neuen Steue-
rungsmodelle“ wie sie in den 1990er Jahren gefordert und umgesetzt wurden Der Reformprozess ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Er bedarf einer ständigen Überprüfung und Anpassung und erfordert die Bereitschaft von 
allen Beteiligten, in wirtschaftlichen Kategorien zu denken und zu handeln. Mit der Anwendung des NKF kann die 
Gemeinde zusammen mit ihrer Aufsichtsbehörde die erforderlichen Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche 
Handeln und Gestalten vor Ort schaffen und zukunftsbezogen ihre stetige Aufgabenerfüllung sichern.  Zum 
Schluss sei noch der folgende Hinweis erlaubt: Das NKF steht als komplexes Regelungswerk auch in seiner 
Anwendung erst am Anfang. Es kann daher - auch regelungstechnisch - heute noch nicht optimiert sein. Wer sich 
die Rechtsgeschichte von komplexen Regelungen wie dem BGB oder HGB ansieht, der weiß, dass es viele Jahr-
zehnte dauern kann, bis ein hoher Grad an Optimierung erreicht wird. Von allen Beteiligten sollte deshalb auch 
dem NKF diese Chance zur Weiterentwicklung und Optimierung gegeben werden, ohne die Grundsätze des 
Ressourcenverbrauchs über Bord zu werfen. Dazu soll auch diese Handreichung beitragen.    
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Die Reform 
des kommunalen Haushaltsrechts

1. Ziele der Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen L�ndern haben Anfang der 90er Jahre unter dem 
Begriff „Neue Steuerungsmodelle“ eine Reform ihrer Verwaltungen eingeleitet. Die bisherige „Input-Steuerung“ 
durch eine Bereitstellung von Ausgabeerm�chtigungen wurde vielfach durch auf eine „Output-Steuerung“ nach 
Zielen f�r die gemeindlichen Dienstleistungen umgestellt. Diese neue Steuerung auf der Grundlage eines Geld-
verbrauchskonzeptes ist kurze Zeit sp�ter als unzureichend bewertet und eine Umstellung auf ein Ressourcen-
verbrauchskonzept gefordert worden. Aus der Erkenntnis in den Gemeinden, dass das kamerale Haushalts- und 
Rechnungswesen die f�r die neue Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen �ber Ressourcenaufkom-
men und Ressourcenverbrauch nur unzureichend darstellt, erschloss sich die Notwendigkeit f�r eine grundlegen-
de Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts. 

In einem Positionspapier des Innenministeriums Nordrhein-Westfalens sind bereits im Jahre 1999 die Eckpunkte 
einer Reform des kommunalen Haushaltsrechts skizziert worden. Das dort erstmals so genannte „Neue Kommu-
nale Finanzmanagement (NKF)“ bereitete den Boden f�r eine Reform im gesamten Land. Bereits fr�hzeitig 
sprach sich das Land damit zugleich gegen ein Optionsmodell aus, das jeder einzelnen Gemeinde die Wahl zwi-
schen einem (erweiterten) kameralistischen und dem doppischen Rechnungswesen l�sst. Ein Parallelbetrieb 
zweier gemeindlicher Rechnungswesen f�hrt zu hohem, vermeidbarem Doppelaufwand, zu mangelnder inter-
kommunaler Vergleichbarkeit und erschwert auch die Arbeit der Aufsichtsbeh�rden der Gemeinden. 

Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts wird durch die Einf�hrung des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements (NKF) f�r die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen seit 2005 umgesetzt. Seitdem hat sich das Gemeinde-
haushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchf�hrung zu richten. Es hat wesentliche Vorteile 
gegen�ber dem bisherigen kameralistischen Haushaltsrecht. Die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden 
auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer 
Periode regelm��ig durch Ertr�ge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu �ber-
lasten. Die bisherige kameralistische Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reicht dazu nicht aus. Das neue 
Rechnungssystem erfasst hingegen �ber Aufwendungen und Ertr�ge das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch und bildet den tats�chlichen Werteverzehr �ber Abschreibungen vollst�ndig ab. So wird den 
Gemeinden k�nftig die Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs bezogen auf ihre Aufgabenerf�l-
lung m�glich. Der Haushalt steht auch im NKF im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft zusam-
men mit einem modernen Finanzmanagement. Diese Inhalte spiegelt der Begriff „Neues Kommunales Finanzma-
nagement“ wieder. 

Erstmalig erlangen die Gemeinden durch eine Bilanz einen vollst�ndigen �berblick �ber ihr Verm�gen und ihre 
Schulden. Um eine komplexe Organisation wie eine Gemeinde nach wirtschaftlichen Grunds�tzen f�hren zu 
k�nnen, ist eine entsprechend aussagekr�ftige und damit steuerungsrelevante Informationsbasis unabdingbar. 
Aufgrund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen weisen insbesondere gr��ere Gemeinden heute viel-
fach konzern�hnliche Strukturen auf. Dabei wurde bisher der Kernhaushalt nach kameralen Gesichtspunkten
gef�hrt, die ausgegliederten Einheiten hingegen rechneten kaufm�nnisch, so dass getrennte Zahlenwerke vorla-
gen, die nicht kompatibel sind. Ein einheitliches nach kaufm�nnischen Grunds�tzen ausgerichtetes kommunales 
Rechnungswesen ist unter diesen Umst�nden notwendig, damit die Gemeinden einen Gesamt�berblick �ber das 
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gemeindliche Verm�gen gewinnen und wirtschaftlich handeln. Zu diesem �berblick soll auch der gesetzlich vor-
gesehene Gesamtabschluss sowie die darauf aufbauende Steuerung in der Kommune beitragen.

Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Gemeinden aber auch transparenter. Die Verwaltungen der Ge-
meinden sind dem Rat sowie den B�rgerinnen und B�rgern gegen�ber daf�r verantwortlich, wie sie die zur Ver-
f�gung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch f�r 
den Rat neue Steuerungspotentiale er�ffnet, die den Gemeinden eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erm�glichen. Die Reform des Haushaltsrechts bringt daher das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele 
und Kennzahlen, die Einf�hrung des Produkthaushalts sowie einer Kosten- und Leistungsrechnung mit sich. 
Diese Instrumente sollen helfen, bessere Grundlagen f�r die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten. Auch 
f�r die B�rgerinnen und B�rger wird das doppische Rechnungswesen einen wesentlichen Gewinn an Informatio-
nen bringen, der zu einer verst�rkten Beteiligung genutzt werden kann. F�r die Gemeinden bedeutet das NKF 
einen qualitativen Sprung nach vorne sowie eine St�rkung ihrer Selbstverwaltung. Das NKF ist nicht ausschlie�-
lich ein neues Buchungssystem, sondern es muss vielmehr inhaltlich so ausgestaltet werden, dass es von der 
Gemeinde auch als �rtliches Steuerungsinstrument genutzt wird. 

2. Das „Modellprojekt zur Einf�hrung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“

Als erstes Bundesland gab Nordrhein-Westfalen durch die Experimentierklausel des � 126 GO NRW den Ge-
meinden ab dem Jahre 1994 die M�glichkeit, eigenst�ndig neue Steuerungsmodelle zu erproben. Zahlreiche 
Gemeinden haben diese M�glichkeit genutzt und vor allem mit Hilfe der Freistellung von einzelnen haushalts-
rechtlichen Bestimmungen neue Wege zur Steuerung ihrer Verwaltungen und der Haushaltswirtschaft beschrit-
ten. Da sich zunehmend die Einsicht durchsetzte, die gemeindlichen Ziele seien nur durch eine grundlegende 
Reform des Haushaltswesens der Gemeinden zu erreichen, initiierte das Land Nordrhein-Westfalen im Jahre 
1999 das „Modellprojekt zur Einf�hrung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“. In der ersten Pro-
jektphase von Juli 1999 bis Juni 2000 erarbeiteten die St�dte Br�hl, Dortmund, D�sseldorf, Moers und M�nster, 
die betriebswirtschaftliche Konzeption f�r ein neues Haushaltswesen auf der Basis kaufm�nnischer Grunds�tze 
unter Einf�hrung der doppelten Buchf�hrung. In der zweiten Projektphase von Juli 2000 bis Juni 2003 wurde das 
Konzept in den eigenen Verwaltungen dieser Modellkommunen erprobt. Zu diesem Zweck ist das Team um den 
Kreis G�tersloh und die Gemeinde Hiddenhausen verst�rkt worden. Somit bildete die Gruppe der sieben Modell-
kommunen einen aussagekr�ftigen Querschnitt der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nach Gr��e, Art und 
Organisation ab, der eine gute Grundlage f�r die Akzeptanz durch die anderen Gemeinden schaffte.

Eine weitere Besonderheit dieses bundesweit einzigen Projektes in dieser Gr��enordnung lag darin, dass mit ihm 
ein eigener prozessorientierter Ansatz zur administrativen Umsetzung von Reformvorhaben entwickelt wurde. Als 
k�nftige Normadressaten wirkten die Gemeinden von Anfang an der Erarbeitung und Erprobung der Reform des 
Haushaltsrechts mit. Dabei pr�gten die Entw�rfe von Praktikern aus den Gemeinden und nicht etwa Vorgaben 
der Landesverwaltung das Konzept, auch wenn die Aufsichtsbeh�rden der Gemeinden das Projekt begleiteten. 
Im Laufe des Erprobungsprozesses entwickelten die Modellkommunen das NKF-Konzept stetig weiter und opti-
mierten es. Zum Ende des Modellprojekts legten die Modellkommunen zusammen mit einem Abschlussbericht 
ein abgerundetes, aber auch vereinfachtes und schlankes NKF-Konzept vor, das von allen Beteiligten getragen 
wurde. F�r dieses NKF-Konzept ist nicht ungepr�ft das kaufm�nnische Rechnungswesen der Privatwirtschaft
�bernommen worden, sondern es tr�gt den Besonderheiten der �ffentlichen Haushalte ausreichend Rechnung, 
denn die Gemeinden haben einen �ffentlichen Auftrag und arbeiten mit �ffentlichen Geldern. Dies bringt beson-
dere Verantwortung f�r die Handelnden mit sich. Das Ergebnis des Modellprojekts ist ein kaufm�nnisch gepr�g-
tes, kommunales Rechnungswesen, das seine Umsetzungsf�higkeit bereits unter Beweis gestellt hat.

Von Beginn des Modellprojekts an wurde als gemeinsames Ziel zwischen dem Innenministerium und den Modell-
kommunen vereinbart, aus der kommunalen Praxis heraus Regelungsvorschl�ge f�r den Gesetzgeber zu erarbei-
ten. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt wurden transparent gemacht und zeitnah ver�ffent-
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licht, so dass die �ffentliche Diskussion lange vor Beginn des Gesetzgebungsverfahrens einsetzte. Der Ab-
schlussbericht des Modellprojekts enth�lt die Kernaussage: „Das NKF funktioniert. Die Doppik sei das richtige 
betriebswirtschaftliche Betriebssystem f�r eine moderne leistungsf�hige Kommunalverwaltung.“ 

Die Modellkommunen sehen im neuen Rechnungswesen f�r ihre Verwaltung mehr als einen Wechsel des Rech-
nungsstils. Sie betonen die Notwendigkeit, die Informationen, die das NKF bietet, aktiv f�r die Steuerung in den 
Gemeinden zu nutzen. Der Abschlussbericht enthielt aber nicht nur konzeptionelle Eckpunkte f�r die Reform des 
kommunalen Haushaltsrechts, sondern dar�ber hinaus ausformulierte Regelungsvorschl�ge f�r die Novellierung 
der gesetzlichen Regelungen im Zuge der fl�chendeckenden Einf�hrung des NKF. Diese Vorschl�ge wurden 
sorgf�ltig ausgewertet und pr�gten die Erarbeitung der haushaltsrechtlichen Vorschriften entscheidend mit. Die 
kommunalen Spitzenverb�nde begleiteten diesen Reformprozess sachkundig und engagiert, indem sie eigene 
Arbeitsgruppen einrichteten, die kontinuierlich in die aktuelle Sachdiskussion einbezogen waren.

3. Die l�nder�bergreifenden Reformschritte

Die Innenministerkonferenz hatte durch Beschluss vom 6. Mai 1994 den Gemeinden die Bereitschaft der L�nder 
zugesichert, sie bei ihren Reformvorhaben zu unterst�tzen. Gleichzeitig wurde die Absicht der L�nder bekr�ftigt, 
die l�nder�bergreifende Einheitlichkeit des Haushaltsrechts der Gemeinden auch in Zukunft sicherzustellen und 
die Reformbem�hungen zwischen den L�ndern abzustimmen. Mit Beschluss vom 8. Mai 1998 setzte die Innen-
ministerkonferenz zur Durchf�hrung der Reformarbeiten den Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushalts-
rechts“ ein. Dieser wurde beauftragt, f�r die notwendigen Neuregelungen die Musterentw�rfe zu erarbeiten. Die 
kommunalen Spitzenverb�nde waren an diesem Unterausschuss beteiligt.

Mit Beschluss vom 11. Juni 1999 billigte die Innenministerkonferenz die vom Unterausschuss erarbeitete „Kon-
zeption zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts“. Kern dieser Konzeption war das Ziel, den Gemeinden zu 
erm�glichen, vom bisherigen Geldverbrauchskonzept, das in erster Linie die Bewirtschaftung von Einnahmen und 
Ausgaben nachweist, zu einem Ressourcenverbrauchskonzept �berzugehen, das den zur Bereitstellung der 
Verwaltungsleistungen notwendigen Ressourcenaufwand und das Ressourcenaufkommen nachweist. Nach der 
Konzeption sollte dieses Ziel auf zwei Wegen verwirklicht werden, durch Weiterentwicklung des bisherigen Haus-
haltsrechts und durch Bereitstellung eines neuen Haushaltsrechts auf der Grundlage der doppelten Buchf�hrung. 
Die L�nder sollten dann selbst entscheiden, ob sie beide Regelsysteme mit einem Wahlrecht der Gemeinden
einf�hren oder ob sie mit einer angemessenen �bergangsfrist den obligatorischen �bergang auf ein neues 
Haushaltsrecht nach dem System der doppelten Buchf�hrung oder der erweiterten Kameralistik vorsehen. 

Auf dieser Grundlage erarbeitete der Unterausschuss zuerst Eckpunkte f�r die Reform des kommunalen Haus-
haltsrechts, welche durch die Innenministerkonferenz mit Beschluss vom 24. November 2000 gebilligt wurden. 
Anschlie�end wurden u.a. Leittexte f�r ein neues Haushaltsrecht der Gemeinden auf der Grundlage der doppel-
ten Buchf�hrung (Doppik) entwickelt. Diese Leittexte stellen Regelungsvorschl�ge dar, die f�r l�nderspezifische 
Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede in den L�ndern Raum lassen. Gleichwohl sollen die l�nderspezi-
fischen Abweichungen nicht die Grundz�ge der Einheitlichkeit des gemeindlichen Haushaltsrechts in Frage stel-
len. Die Innenministerkonferenz billigte mit Beschluss vom 21. November 2003 diese Leittexte.

Der Leittext f�r ein doppisches Haushaltswesen der Gemeinden enth�lt folgende Grundlagen: Der Ressourcen-
verbrauch und das Ressourcenaufkommen wird durch die Erfassung von Aufwendungen und Ertr�gen, anstatt 
von Ausgaben und Einnahmen, vollst�ndig dargestellt. Es besteht ein Drei-Komponenten-Rechnungssystem aus 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, unter Ber�cksichtigung des kaufm�nnischen Rechnungssystems 
und der Erfordernisse der Gemeinden. Eine Konsolidierung der Jahresabschl�sse f�r den Kernhaushalt der Ge-
meinde und der Abschl�sse der ausgegliederten kommunalen Eigenbetriebe, Unternehmen in Gesellschaftsform 
und sonstiger von der Gemeinde beherrschter Einrichtungen zu einem Gesamtabschluss ist vorgesehen.
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In die Leittexte haben die Ergebnisse aus den Doppik-Modellprojekten in den L�ndern Baden-W�rttemberg, Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen Eingang gefunden. Die Vorschriften des Gesetzes zur Einf�hrung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen sind mit den von der Innenministerkonferenz be-
schlossenen Leittexten in vollem Umfang vereinbar. Sie sind vielfach Vorbild f�r die Gestaltung des neuen Haus-
haltsrechts f�r die Gemeinden in den anderen L�ndern.

4. Wesentliche �nderungen gegen�ber der bisherigen Kameralistik

4.1 Das Ressourcenverbrauchskonzept

Die entscheidende Neuerung gegen�ber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu 
einem Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnah-
men und Ausgaben erfasst, d.h. die Erh�hungen und Verminderungen des Geldverm�gens. K�nftig stellen die 
Ertr�ge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgr��en im Neuen Kommunalen Finanzmanagement dar. 
Betrachtet werden die Ver�nderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter 
als bislang �ber die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird 
der vollst�ndige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und ber�cksichtigt.

4.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

Mit der Entscheidung f�r das NKF ist eine Grundsatzentscheidung f�r das kaufm�nnische Rechnungswesen als 
„Referenzmodell“ f�r die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientie-
rung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grunds�tzen ordnungsm��iger Buchf�hrung (GoB), soweit die 
spezifischen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. So haben
z.B. die aus den GoB verwendeten Begriffe i.d.R. die gleiche inhaltliche Bedeutung wie im privatrechtlichen Be-
reich, soweit nicht durch besondere Festlegungen eine abweichender Bedeutung zu verwenden ist. Auf dieser 
Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden 
drei Komponenten st�tzt und sie mit miteinander verkn�pft (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 122).

Das Drei-Komponenten-System des NKF

Finanzrechnung
Bilanz

Aktiva                  Passiva

Einzahlungen
./.
Auszahlungen

Finanzmittelsaldo

Ergebnisrechnung

Ergebnissaldo

VermÄgen

Liquide Mittel Fremdkapital

Eigenkapital
ErtrÅge
./. 
Aufwendungen

Abbildung 1 „Das Drei-Komponenten-System des NKF“
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F�r das NKF wurde zudem keine zwingende Notwendigkeit gesehen, die Wahlrechte des Handelsgesetzbuch f�r 
die Gemeinden uneingeschr�nkt zuzulassen und oder bezogen auf die gemeindlichen Sachverhalte nur umzu-
schreiben. Den Gemeinden wurden vielmehr bedarfsorientiert und unter Ber�cksichtigung der Ziele und Zwecke 
des NKF sowie des �ffentlich-rechtlichen Status der Gemeinden f�r einzelne bestimmte Sachverhalte die not-
wendigen Wahlrechte einger�umt. Au�erdem wurde bei der Ausgestaltung des Drei-Komponentensystem des 
NKF auch die Entwicklung und Zielsetzung der internationalen Rechnungslegung ber�cksichtigt.  Das NKF mit 
doppischem Buchungssystem besteht f�r die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Gemeinden
aus drei Bestandteilen:

Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufm�nnischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwen-
dungen und Ertr�ge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haus-
halts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als �berschuss der Ertr�ge �ber die Aufwendungen oder als 
Fehlbetrag wird in die Bilanz �bernommen und bildet unmittelbar die Ver�nderung des Eigenkapitals der Kommu-
ne ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Ertr�ge, die Finanzaufwendungen und -
ertr�ge sowie au�erordentliche Aufwendungen und Ertr�ge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune 
somit umfassend ab.

Bilanz:
Die Bilanz ist ein Teil des neuen Jahresabschlusses der Gemeinde und weist das gemeindliche Verm�gen und 
dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewer-
tung des kommunalen Verm�gens. Die Regeln f�r Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an 
den kaufm�nnischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an 
das HGB das Anlage- und das Umlaufverm�gen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital 
sowie R�ckstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spie-
gelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturverm�gens 
(Stra�en etc.). F�r die Aufstellung der Er�ffnungsbilanz als erste kommunale Bilanz ist bestimmt worden, dass 
diese sp�testens zum 01.01.2009 aufgestellt sein muss (vgl. � 1 NKFG NRW). Um dieses zu erreichen, war den 
Gemeinden f�r die Umstellung des Kernhaushaltes auf das NKF eine vierj�hrige �bergangszeit (ab 2005) einge-
r�umt worden. 

Finanzrechnung:
Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquidit�tssaldo aus der Finanzrech-
nung bildet die Ver�nderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur 
Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der �ffentlichen 
Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und kn�pft im �brigen an internationale Rechnungsle-
gungsvorschriften f�r Kapitalgesellschaften an. 

4.3 Der produktorientierte Haushalt

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwal-
tung. K�nftig muss er eine Grundlage f�r die Outputsteuerung statt der bisherigen Inputsteuerung darstellen. 
Neben den Ertr�gen und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen als haushaltswirtschaftliche
Rechengr��en kommt der Produktorientierung eine besondere Bedeutung zu. Sie zeigt sich in den Teilpl�nen 
des gemeindlichen Haushaltsplans als �rtliche Steuerungsebene. Auch wenn der produktorientierte Haushalts-
plan unter Ber�cksichtigung der �rtlichen Verh�ltnisse durch die Gemeinde gestaltet werden darf, muss dieser 
Teilpl�ne nach den vom Innenministerium bekannt gegebenen 17 verbindlichen Produktbereichen enthalten. 

Mit den produktorientierten Teilpl�nen sollen, erg�nzend zur Gesamtebene, aussagekr�ftige Informationen �ber 
die Erf�llung der gemeindlichen Aufgaben gegeben werden, z.B. �ber Schultr�geraufgaben, soziale Hilfen etc. 
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Eine noch weitergehende Bildung von Teilpl�nen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produkt-
bereiche, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Un-
tergliederung nach Verantwortungsbereichen), ist den Gemeinden nach ihren �rtlichen Bed�rfnissen freigestellt. 
Dies muss aber auf die vorgegebenen Produktbereiche abgestimmt sein.

4.4 Die Ziele und Leistungskennzahlen

Die politische Steuerung in den Gemeinden wird sich mit der Einf�hrung und Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements grundlegend �ndern. W�hrend die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstel-
lung der erforderlichen Geldmittel gepr�gt war, soll k�nftig �ber Ziele und Leistungskennzahlen gesteuert werden. 
Dies erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen in Rat und Verwaltung als auch deren Einbindung 
in den Reformprozess und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente. Dies erfordert aber auch die Entwicklung 
eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kern-
aussagen, aus denen die Grundlagen f�r die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt 
werden. 

Die Gemeinde muss sich daher ein zukunftsorientiertes Profil geben. Aus solchen Visionen und Leitlinien (Leitbil-
dern) lassen sich strategische und operative Ziele bestimmen, die eine Leitorientierung f�r die gemeindliche 
Haushaltswirksamkeit entfalten k�nnen und sollen. Dadurch lassen sich die Steuerung und die Finanzen der 
Gemeinde unter Beachtung der Haushaltsgrunds�tze, z.B. in � 75 GO NRW, miteinander verkn�pfen. Insgesamt 
gesehen muss ein �rtlich gestaltetes handhabbares System entstehen, in dem durch quantitative Sollgr��en 
w�nschenswerte Zust�nde beschrieben werden, die in einem von der Gemeinde zu bestimmenden Zeitraum 
erreicht werden sollen. In den Teilpl�nen des gemeindlichen Haushalts sind daher auch die Ziele und die Kenn-
zahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

4.5 Der j�hrliche Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den 
Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, 
also wenn die Ertr�ge die Aufwendungen decken. �bersteigen die Aufwendungen die Ertr�ge, so verringert sich 
das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Er�ffnungsbilanz ausgewiesenen Eigen-
kapitals kann als Ausgleichsr�cklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs 
in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuf�hrung von 
Jahres�bersch�ssen kann die Ausgleichsr�cklage wieder aufgef�llt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt 
hat zun�chst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung 
des Eigenkapitals erheblich oder l�nger andauernd oder droht gar die �berschuldung der Gemeinde so hat diese 
ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt 
werden, das hei�t, die Kommune darf sich nicht �berschulden.  

4.6 Die Kosten- und Leistungsrechnung

Als zus�tzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung in den Gemeinden gef�hrt werden, deren Ausgestaltung sie jedoch selbst bestimmen k�nnen.
Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausge-
pr�gten Berichtswesen erhalten Rat und B�rgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch f�r die Pla-
nung, Entscheidungsfindung und Kontrolle nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirt-
schaftliche Handeln der Gemeinde unterst�tzen. 
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4.7 Die Finanzbuchhaltung

4.7.1 Schaffung einer Finanzbuchhaltung

Durch die Einf�hrung des Ressourcenverbrauchskonzepts und des kaufm�nnischen Rechnungsstils der doppel-
ten Buchf�hrung im gemeindlichen Haushaltsrecht ergibt sich die Notwendigkeit, die bisherigen Regelungen f�r 
die Buchf�hrung zu einer aus dem kaufm�nnischen Rechnungswesen �bernommenen Buchf�hrung weiterzuent-
wickeln. In der k�nftigen Finanzbuchhaltung werden alle Gesch�ftsvorf�lle und die dadurch bedingten Ver�nde-
rungen der Verm�gens- und Kapitalverh�ltnisse der Gemeinde durch die Buchf�hrung erfasst. Sie hat das Da-
tenmaterial zu liefern, das die Grundlage f�r den Ergebnisplan und den Finanzplan bzw. f�r den Jahresabschluss 
mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden soll. 

Durch die Einbeziehung der Grunds�tze ordnungsm��iger Buchf�hrung (GoB) wird zudem die Buchf�hrung nach 
einheitlichen Ma�st�ben gew�hrleistet. Es gilt, die Zuverl�ssigkeit und Ordnungsm��igkeit des Rechnungswe-
sens der Gemeinde zu sichern und die vorgesehenen Verwaltungsabl�ufe zu �berwachen. Diese Ans�tze brin-
gen neue Wertigkeiten bei der Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Gesch�ftsvorf�lle mit sich.  Im Blick 
stehen k�nftig die Ressourcen der Gemeinde, so dass dem Buchungsgeschehen ein Vorrang vor der Zahlungs-
abwicklung einzur�umen ist. F�r das neue umfassende Rechnungswesen der Gemeinde wurde daher die Be-
zeichnung „Finanzbuchhaltung“ eingef�hrt. Sie tr�gt der Neugestaltung in einem ausreichenden Ma�e Rechnung.

4.7.2  Anwendung der Grunds�tze ordnungsm��iger Buchf�hrung (GoB)

Der Festlegung, die Grunds�tze ordnungsm��iger Buchf�hrung im NKF gelten zu lassen bzw. anzuwenden, ging 
eine Betrachtung und Bewertung der Rechnungsziele, z.B. Nachweis des Ressourcenverbrauch, Verm�gens-
und Eigenkapitalerhalt, stetige Aufgabenerf�llung, aber auch der Rechnungszwecke voraus, z.B. Steuerungs-
und Kontrollzwecke, die Entscheidungshoheit des Rates der Gemeinde (Allzust�ndigkeit), die Adressatenbezo-
genheit auf �ffentlichkeit und Aufsichtsbeh�rde. Die Rechnungsziele und Rechnungszwecke finden sich z.B. in 
den Haushaltsgrunds�tzen wieder und sind zudem in einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen Vorschriften konkre-
tisiert worden. Soweit dabei von Rechnungszielen in allgemeiner Form ausgegangen wurde, ist zu ber�cksichti-
gen, dass die Anwendung des NKF in den Gemeinden erst angefangen hat und eine konkretere Ausgestaltung 
der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der gemeindlichen Praxis bedarf. Diesem Zweck dient z.B. auch die ge-
setzlich vorgesehene Evaluierung nach � 10 NKFEG. 

Vor diesem Hintergrund sowie unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Mitwirkung der Gemeinden in einem 
Modellprojekt vor dem NKFG sind vor der �bernahme auch die Grunds�tze des Referenzmodells „HGB“ hinsicht-
lich ihrer Inhalte sowie ihrer Anwendungsm�glichkeiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft �berpr�ft wor-
den. Dabei wurde bei Bedarf im Einzelnen nicht auf eine Ableitung f�r die inhaltliche Festlegung der NKF-
Grunds�tze verzichtet. Weil viele Rechnungslegungsgrunds�tze des Referenzmodells sich als �bernahmef�hig 
erwiesen, bedurfte es keiner besonderen Festlegung von eigenst�ndigen „Grunds�tzen ordnungsm��iger �ffent-
licher Buchf�hrung“. 

Dabei wurde kleinere Abweichungen hingenommen, weil damit im Gro�en und Ganzen eine sichere und gleichar-
tige Handhabung im betriebwirtschaftlichen sowie haushaltswirtschaftlichen Sinne durch die Gemeinden gesichert 
und gew�hrleistet werden kann. Eine Bildung anderer geeigneter Grunds�tze w�rde daher unzweckm��ig gewe-
sen und h�tte m�glicherweise die Einf�hrung und Anwendung des NKF wesentlich erschwert. Eine vergleichbare 
Vorgehensweise bestand auch bei der Entwicklung der IPSAS als internationale Rechnungslegungsgrunds�tze 
f�r den �ffentlichen Bereich, die aus den bestehenden internationalen Standards der IFRS hervorgegangen sind.
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Dem erzielten Ergebnis der Anwendung der GoB ging zudem eine Betrachtung und Bewertung der Aussagekraft 
von gemeindlichem Jahresabschluss und Gesamtabschluss voraus, die unter Beachtung der Grunds�tze ord-
nungsm��iger Buchf�hrung ein den entsprechenden tats�chlichen Verh�ltnissen Bild der Verm�gens-, Schulden-
, Ertrags- und Finanz- (gesamt-)lage der Gemeinde (wirtschaftliche Lage) zu vermitteln haben. Dies gilt entspre-
chend f�r die mehrj�hrige Haushaltsplanung der Gemeinde, die auf diesen Abschl�ssen aufbaut.

Der zus�tzlich entwickelte Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ist inzwischen durch die gesetzliche 
Bestimmung, dass die Gemeinden in Verantwortung f�r die k�nftigen Generationen handeln, konkretisiert worden 
(vgl. � 1 Abs. 1 S. 3 GO NRW). Dieser Grundsatz erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten, so dass unter 
Beachtung der �brigen Haushaltsgrunds�tze die Gemeinde bei ihrer Haushaltsplanung und Ausf�hrung immer im 
Blick haben muss, Handlungsm�glichkeiten f�r die k�nftigen Generationen zu erhalten. Mit dieser inhaltlichen 
Festlegung steht der neue Grundsatz den aus dem Referenzmodell �bernommenen Grunds�tze sowie ihrer An-
wendung nicht entgegen.

4.8 Der Gesamtabschluss

Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren Aufgabenbereiche aus ihrer Kernverwaltung ausgegliedert 
und verf�gen inzwischen �ber zahlreiche selbstst�ndige gemeindliche Betriebe (verbundene Unternehmen, Betei-
ligungen, Sonderverm�gen). Durch den Gesamtabschluss wird erstmals eine Konsolidierung von Jahresab-
schl�ssen der Kernverwaltung mit allen diesen Betrieben erreicht. So wird ein vollst�ndiger �berblick �ber die 
gesamte Ertrags- und Finanzsituation der Gemeinde m�glich. Die Erstellung des Gesamtabschlusses orientiert 
sich unter Ber�cksichtigung von gemeindlichen Besonderheiten an den privatwirtschaftlichen Regelungen �ber 
die Konzernrechnungslegung. F�r den ersten Gesamtabschluss der Gemeinde ist gesetzlich bestimmt worden, 
dass dieser sp�testens zwei Jahre nach dem letztm�glichen Stichtag f�r die gemeindliche Er�ffnungsbilanz 
(01.01.2009) von der Gemeinde (Stichtag: 31.12.2010) aufzustellen ist (vgl. � 2 NKFEG NRW).

4.9 Die Gesamtsteuerung

Die Erf�llung der gemeindlichen Aufgaben (vgl. � 3 GO NRW) einschlie�lich der Verpflichtung der Gemeinde ihre 
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu f�hren, dass die stetige Aufgabenerf�llung gesichert ist (vgl. � 75 Abs. 1 
GO NRW), erfordert einen �berblick �ber die wirtschaftliche Gesamtlage vor Ort und ein darauf ausgerichtetes 
Handeln der Verantwortlichen in der Gemeinde. Die auf den gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschluss aufbau-
ende Gesamtsteuerung ist dabei jedoch nicht als eine Addition von Verwaltungsprozessen anzusehen, sondern 
stellt ein verantwortliches ganzheitliches gemeindebezogenes Verwaltungsmanagement dar. Mit einem solchen 
Management k�nnen die gemeindlichen Gesch�ftsteile „Kernverwaltung“ und „Betriebe“ als eine Gesamtheit 
betrachtet und der gemeindliche Gesamtabschluss als aussagekr�ftige und steuerungsrelevante Informationsba-
sis genutzt werden, um als Gemeinde zukunftsorientiert und wirtschaftlich handeln zu k�nnen. Die gemeindliche 
Gesamtsteuerung geht daher �ber die heutige Haushaltssteuerung und eine reine Beteiligungsverwaltung der 
Gemeinde hinaus.

5. Die Rechte der Gemeindeorgane

Die neuen haushaltsrechtlichen Regelungen sollten die Rechte der Gemeindeorgane unangetastet lassen. Daher 
sind etwa Vorschriften aus der Bewirtschaftung des Haushalts, das Budgetrecht oder die Aufstellung und Be-
schlussfassung �ber den Haushaltsplan aus dem alten Recht weitgehend unver�ndert �bernommen worden. Es 
ist ein zentrales Anliegen des NKFG, gesetzliche Vorgaben und Standards abzubauen und dementsprechend die 
Gestaltungs- und Handlungsm�glichkeiten der Gemeinden wesentlich zu erweitern. Dadurch werden den Ge-
meindeorganen neue Steuerungspotentiale er�ffnet, die den Gemeinden eine effizientere Wahrnehmung ihrer 
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Aufgaben erm�glichen. Mit der Umstellung des kameralen Systems auf ein doppisches Haushalts- und Rech-
nungswesen er�ffnen sich den Entscheidungstr�gern in der Kommune wesentlich verbesserte Steuerungspotenti-
ale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie k�nnen insbeson-
dere aus den verbesserten Erkenntnissen �ber das kommunale Verm�gen und den vollst�ndigen Ressourcen-
verbrauch gewonnen werden. Die erh�hte Transparenz f�r den Rat und die B�rgerinnen und B�rger stellt einen 
weiteren positiven Effekt der Reform dar.

6. Die Auswirkungen auf die Gemeinden

Die Einf�hrung des neuen Rechnungswesens bringt f�r die Gemeinden einen einmaligen Umstellungsaufwand 
mit sich. In der Umstellungsphase ist in der Gemeinde Personal f�r die Einf�hrung der neuen Systeme bereitzu-
stellen. Wenn bereits eine Kostenrechnung oder eine Anlagenbuchf�hrung vorhanden ist oder andere Einzelbe-
standteile der Reform in der Gemeinde schon umgesetzt sind, mindert sich der Aufwand. Die Gemeinden haben 
auch f�r die Schulung der Mitarbeiter Mittel vorzusehen, ebenso wie f�r die IT-Unterst�tzung der Prozesse, wobei 
viele Gemeinden bereits �ber eine „NKF-f�hige Software“ verf�gen. 

Der entstehende Aufwand ist nach den Erkenntnissen aus der Erprobung sowie aus Umfragen unter den Ge-
meinden leistbar. Wichtig ist, dass der wesentliche Aufwand daf�r nur einmal im Zuge der Umstellung anf�llt. Im 
laufenden Betrieb ist das NKF nach bisherigen Sch�tzungen im Ergebnis nicht aufw�ndiger als ein vergleichbares 
kamerales System. Mit den Investitionen, die f�r die Umstellung auf das NKF get�tigt werden, schaffen die Ge-
meinden sich ein leistungsf�higes, zukunftssicheres Rechnungswesen. Sofern sie die sich er�ffnenden Steue-
rungspotentiale nutzen, wird der dauerhafte Ertrag aus den Effizienzvorteilen den einmaligen Aufwand der Um-
stellung �berwiegen.

Die kommunalen Spitzenverb�nde in Nordrhein-Westfalen tragen das Reformvorhaben zur Einf�hrung eines 
neuen Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage der Doppik mit. Sie hatten sich daf�r ausgespro-
chen, zeitnah im Anschluss an das durchgef�hrte Modellprojekt klare rechtliche Regelungen zur Einf�hrung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu treffen und die gesetzlichen Regelungen im Rahmen des neuen 
Gemeindehaushaltsrechts auf Mindeststandards zu begrenzen. Der Landesgesetzgeber hat die geleisteten Vor-
arbeiten �bernommen und im Rahmen der Gesetzgebung sich nicht mit Verweisen auf ausgew�hlte Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches begn�gt. Er hat vielmehr die Bed�rfnisse der Gemeinden ber�cksichtigt und spezifi-
sche Normen f�r ein kommunales Haushaltsrecht geschaffen. Mit den Gesetzesbeschl�ssen wurden den Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen weitere Freir�ume zur individuellen Gestaltung ihrer Haushaltswirtschaft nach 
den �rtlichen Erfordernissen erm�glicht, die z.B. die Einrichtung eines der jeweiligen Gr��enklasse angepassten 
Rechnungswesens erlauben. Dies begrenzt den Einf�hrungsaufwand. 

Wegen der anfangs fehlenden praktischen Erfahrungen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, sind die Auswir-
kungen der Einf�hrung eines „doppischen Kommunalhaushalts“ vier Jahre nach In-Kraft-Treten des Gesetzes
(2009) durch die Landesregierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverb�nde sowie der Fachverb�nde 
zu �berpr�fen. Auch wenn bereits zunehmend Erfahrungen aus der Einf�hrung und Anwendung des NKF in den 
Gemeinden vorliegen, k�nnen erst aus der vollst�ndigen, fl�chendeckenden Umsetzung der Reform des kommu-
nalen Haushaltsrechts repr�sentative und belastbare Erkenntnisse gewonnen werden, um bei Bedarf das Haus-
haltsrecht weiter zu optimieren.

7. Die Einf�hrung des NKF in den Gemeinden

Mit dem In-Kraft-Treten des NKFG zum 01.01.2005 hat in den Gemeinden verbindlich die Zeit der Umstellung des 
Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement begonnen. Auch au�er-
halb des Kreises der Modellkommunen hatten einige Gemeinden bereits vor dem gesetzlichen Termin mit den 
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Umstellungsarbeiten begonnen. Sie geh�ren zu den Vorreitern der NKF-Umstellung in Nordrhein-Westfalen, die 
bereits ab dem 01.01.2005 das NKF als neues Rechnungswesen anwenden. Die Umstellungsarbeiten in der 
stetig wachsenden Zahl Gemeinden f�hrten zu vielen Erkenntnissen, die in die �berarbeitung der Handreichung 
eingeflossen sind. 

Die Praxiserfahrungen der umgestellten Gemeinden beziehen sich insbesondere auf die drei Bereiche „Aufstel-
lung der Er�ffnungsbilanz“, „Haushaltssteuerung und -bewirtschaftung“ und „Aufstellung des ersten NKF-
Jahresabschlusses“. Zur Er�ffnungsbilanz hat es Kl�rungsbedarf zur �rtlichen Bilanzstruktur, zur Bewertung von 
Verm�gen und Schulden sowie weiteren Fragen gegeben. Auch die Themen „Haushaltssteuerung und -
bewirtschaftung“, „Bedingungen des Haushaltsausgleichs  (einschlie�lich Pflicht zur Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes) sowie die Themen „Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung“ und „Neue Steuerung 
�ber Ziele und Kennzahlen“ sind Gegenstand der Umsetzung in der Praxis.

Ein besonderer Informationsbedarf bestand am Anfang der Umstellungszeit, weil jede Kommune den Reformpro-
zess vor Ort abstecken muss. Aus den Unterlagen des NKF-Netzwerks heraus konnten den Gemeinden viele 
Empfehlungen gegeben werden. Die Gemeinden erhielten auch Tipps f�r die �rtliche Einf�hrung des NKF und f�r 
seine Anwendung. Dabei wurde immer klargestellt, dass die Einf�hrung des NKF nicht auf eine Pflicht�bung zur 
Abbildung des gemeindlichen Buchungsgeschehens reduziert werden darf, sondern als Chance zur Schaffung 
einer neuen Transparenz �ber die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
zu verstehen und zu nutzen ist. Die Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Elemente in das �rtliche Verwaltungs-
handeln durch das NKF verst�rkt diesen Ansatz und bietet die Chance zur Optimierung der Verwaltung.

Im Zusammenhang mit der Einf�hrung des NKF in den Gemeinden darf daher in der �rtlichen Praxis nicht auf die 
Einbeziehung bzw. auf die Betrachtung der organisatorischen Auswirkungen des Wechsels des Rechnungswe-
sens und der ver�nderten Steuerung durch den Rat verzichtet werden. Auch wenn zun�chst die Einf�hrung der 
Doppik am Anfang steht, h�ngt der Erfolg der Reformbestrebungen auch wesentlich von notwendigen Ver�nde-
rungen der Organisationsabl�ufe ab, z.B. wegen neuer Systematiken oder neuen Prozessen sowie ggf. einer 
neuen strategischen Ausrichtung. Dieses macht sich z.B. nicht nur durch die zu treffende Entscheidung �ber eine 
zentrale oder dezentrale Finanzbuchhaltung bemerkbar, sondern auch durch die Festlegung von Verantwortlich-
keiten und eine damit verbundene prozessorientierte und prozessunabh�ngige �berwachung. Bei der Einf�hrung 
des NKF haben deshalb auch die organisatorischen Aspekte einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz und 
Effektivit�t der neuen Haushaltswirtschaft der Gemeinden und auf die zutreffende Abbildung der wirtschaftlichen 
Lage der Gemeinde im Jahresabschluss bzw. im Gesamtabschluss. 

8. Die geltenden NKF-Regelungen

Der NKF-Reformprozess ist ein ebenso au�ergew�hnliches wie innovatives Beispiel daf�r, wie komplexe Refor-
men eingeleitet und auch umgesetzt werden k�nnen. Mit dem NKF wurde die notwendige Grundlage geschaffen, 
um in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft das Prinzip der Nachhaltigkeit und der intergenerativen Gerechtig-
keit umzusetzen. Die Verwaltungen der Gemeinden sind dem Rat wie den B�rgerinnen und B�rgern gegen�ber 
daf�r verantwortlich, wie sie die zur Verf�gung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. 

Darauf baut das Gesetz �ber ein Neues Kommunales Finanzmanagement f�r Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) auf, das der Landtag Nordrhein-
Westfalen am 10.11.2004 beschlossen hat (vgl. Landtags-Drucksache Nr. 13/5567). Dieses Gesetz wurde am 
16.11.2004 unterzeichnet und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen (Nr. 41 vom 
24.11.2004) auf Seite 644 ver�ffentlicht worden. Es ist als Artikelgesetz ausgestaltet worden und hat zu �nderun-
gen der Gemeindeordnung sowie zu einer Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung gef�hrt. Das NKFG 
NRW ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es wurde zudem am 6. Januar 2005 berichtigt (GV. NRW. S. 15). 
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Die Grundlagen f�r das Neue Kommunale Finanzmanagement der Gemeinden sind
- die Vorschriften �ber die gemeindliche Haushaltswirtschaft in den �� 75 ff. der Gemeindeordnung f�r das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666) in der jeweils geltenden Fassung, Fundstelle: SGV. NRW. 2023 und

- die gesamten Vorschriften in der „Verordnung �ber das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW)“ vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), 
zuletzt ge�ndert durch Verordnung vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 837); Fundstelle: SGV. NRW. 6300.

Die �nderungen in der Gemeindehaushaltsverordnung vom 08.12.2009 erfolgten lediglich auf Grund notwendiger 
Anpassungen an das neue Landesbeamtenrecht und an das Tarifrecht (vgl. �nderungen in � 8 Abs. 1 bis 3 und � 
36 Abs. 1 GemHVO NRW). Dar�ber hinaus sind Runderlasse des Innenministeriums zur gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft erlassen worden, die im Einzelnen im Kapital „�bersicht �ber Runderlasse und Arbeitshilfen“ be-
nannt sind, z.B. der Runderlass vom 24.2.2005 „VV Muster zur GO und GemHVO“ (SMBl. NRW. 6300).

Das NKF wurde in seiner gesetzlichen Ausgestaltung stark an betriebwirtschaftlichen Bewertungen ausgerichtet, 
denn betriebswirtschaftliche Erkenntnisse wurden vielfach unver�ndert in das gemeindliche Haushaltsrecht �ber-
nommen. Dabei wurde gepr�ft, ob ein aus betriebwirtschaftlicher Sicht erforderliches Handeln auch als ein recht-
liches Handeln f�r die Gemeinden festzulegen war. Auch wenn nicht jede betriebswirtschaftliche Bewertung zum 
Gegenstand einer rechtlichen Regelung gemacht wurde, bedarf es zur Auslegung der Bestimmungen des ge-
meindlichen Haushaltsrechts gleichwohl der Kenntnisse der fachspezifischen Anforderungen.  

Das NKF wurde auch stark an den �rtlichen Bed�rfnissen der Gemeinden ausgerichtet. Der rechtliche Rahmen 
erm�glicht eine gr��ere Eigenverantwortung der Gemeinden bei ihrer Haushaltswirtschaft. Dieser Rahmen erwei-
tert somit die �rtlichen Handlungsspielr�ume, fordert allerdings auch eine st�rkere Auseinandersetzung mit den 
von der Gemeinde festzulegenden Zielen und Leistungskennzahlen. Auch die T�tigkeit der Aufsichtsbeh�rden 
der Gemeinden hat sich mit der Anwendung des NKF in den Gemeinden ver�ndert

9. Die Anwendungsspielr�ume im NKF

Bei der Reform des Haushaltsrechts der Gemeinden ist auch gepr�ft worden, welche Landesvorgaben unter 
Ber�cksichtigung der kommunalen Selbstverwaltung und des Verh�ltnisses von Land und Gemeinden erforder-
lich sind. Auch wenn es f�r manche Anwender gew�hnungsbed�rftig ist, bestimmte Sachverhalte nicht einfach 
nach vorgegebenen Festlegungen zu behandeln, sondern die Normen selbst aufstellen zu m�ssen, f�hrt dies 
nicht zwingend zu rechtswidrigen Ausw�chsen. Die Haushaltsgrunds�tze und einzelnen Regelungen er�ffnen 
zwar  erhebliche Auslegungs- und Ermessensspielr�ume, setzen jedoch auch hinreichend klare Grenzen, die ein 
Verbiegen des Haushaltsrechts zur Beliebigkeit verhindern.

Gleichwohl werden immer wieder Forderungen nach detaillierteren haushaltsrechtlichen Vorschriften ohne Ge-
staltungsspielr�ume erhoben. Dabei wird �bersehen, dass ein �berma� an Detailregelungen zu einem unflexib-
len, �berreguliertem und nicht mehr verst�ndlichem Haushaltsrecht f�hren kann. Es k�nnte zu leicht der Zweck, 
die Bedeutung und die Inhalte der haushaltswirtschaftlichen Gesch�ftsvorf�lle der Gemeinde als Basis f�r Rege-
lungen �ber die Haushaltswirtschaft au�er Betracht gelassen werden und wegen des eng begrenzten Regelungs-
tatbestandes auch Regelungsl�cken provoziert werden, die zum Missbrauch verleiten. 

10. Das NKF-Netzwerk

Das NKF- Netzwerk hat eine Verbindung zwischen dem Modellprojekt „Doppischer Kommunalhaushalt“, in dem 
von 1999 bis 2003 das Neue Kommunale Finanzmanagement erarbeitet und erprobt wurde, und der landeswei-
ten Einf�hrung des NKF in Nordrhein-Westfalen (letzter Stichtag 01.01.2009) geschaffen. Es wurde ab dem Jahre 
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2004 bis zum Ende des Jahres 2008 von den St�dten Br�hl, Dortmund, D�sseldorf, Moers, M�nster und Vlotho, 
dem Kreis G�tersloh sowie der Gemeinde Hiddenhausen in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatung 
getragen und vom Innenministerium NRW gef�rdert. 

Das NKF- Netzwerk unterst�tzte in dieser Zeit die Gemeinden bei der Einf�hrung und Anwendung des NKF vor 
Ort. Die Erfahrungen der Modellkommunen sowie weiterer Gemeinden wurden ver�ffentlicht und f�r alle nutzbar 
gemacht. Eine Hotline per Telefon oder Email bot dabei die M�glichkeit, vor Ort aufgetretene Fachfragen zum 
NKF und zur Umsetzung pers�nlich mit den Experten der Modellkommunen zu diskutieren. Mit ihren Ausk�nften 
in Workshops und bei Veranstaltungen vor Ort wurden die NKF-Erfahrungen an die Gemeinden weitergegeben. 
Bei rechtlichen Auslegungsfragen wurde den Gemeinden die Abstimmung mit der zust�ndigen Aufsichtsbeh�rde 
empfohlen. Das NKF- Netzwerk half insbesondere bei Fragen im Zusammenhang mit der praktischen NKF- Ein-
f�hrung vor Ort. Die Gemeinden haben die ihnen gebotenen Informationen in vielf�ltiger Weise genutzt.  

11. Das Modellprojekt „NKF-Gesamtabschluss“

Aufbauend auf dem „Modellprojekt zur Einf�hrung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“ und den gel-
tenden haushaltsrechtlichen Regelungen f�r die Gemeinden wurde in der Zeit 2007 bis 2009 im Modellprojekt 
„NKF-Gesamtabschluss“ von den St�dten Dortmund, D�sseldorf, Essen, Lippstadt, Solingen und dem Kreis Unna 
eine umsetzbare betriebswirtschaftliche Konzeption f�r die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
auf der Basis kaufm�nnischer Grunds�tze und unter Einbeziehung handelsrechtlicher Vorschriften entwickelt. Die 
beteiligten Modellkommunen bildeten einen aussagekr�ftigen Querschnitt der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
nach Gr��e, Art und Organisation ab, so dass damit eine gute Grundlage f�r die Akzeptanz durch die anderen 
Gemeinden geschaffen wurde.

Eine weitere Besonderheit dieses bundesweit bisher einzigen Projektes in dieser Gr��enordnung liegt darin, dass 
mit ihm der im ersten Modellprojekt eingef�hrte prozessorientierte Ansatz zur administrativen Umsetzung von 
Reformvorhaben fortgesetzt wurde. Als k�nftige Normadressaten wirkten die Gemeinden auch jetzt wieder von 
Anfang an der Erarbeitung und Erprobung der Aufstellung des gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschlusses mit. 
Die Vorschl�ge f�r die �rtliche Umsetzung wurden durch Praktiker aus den benannten Gemeinden und nicht etwa 
durch Vorgaben der Landesverwaltung entwickelt, ausgestaltet und gepr�gt. 

Am Ende des Modellprojekts haben die Modellkommunen zusammen mit einem Abschlussbericht einen abge-
rundeten Praxisleitfaden f�r die Aufstellung des Gesamtabschlusses vorgelegt der von allen Beteiligten getragen 
wird. Der ver�ffentlichte Praxisleitfaden wurde im Laufe der �rtlichen Erprobung von den Modellkommunen stetig 
weiterentwickelt und optimiert. Er tr�gt den Besonderheiten der Ausgliederungen der Gemeinden in ausreichen-
dem Ma�e Rechnung, denn die Aufstellung des Konzernabschlusses aus der Privatwirtschaft kann f�r das NKF 
nicht ungepr�ft �bernommen werden. 

Die Modellkommunen haben zudem deutlich gemacht, dass sie die Notwendigkeit sehen, die Informationen, die 
der NKF-Gesamtabschluss bietet, aktiv f�r die Steuerung in den Gemeinden zu nutzen. Der Abschlussbericht 
zeigt daher sachgerechte Eckpunkte und Handlungserfordernisse f�r die �rtliche T�tigkeit auf. Die wesentlichen 
Erkenntnisse aus dem Modellprojekt wurden transparent gemacht und zeitnah ver�ffentlicht, so dass die �ffentli-
che Diskussion begleitend zum Modellprojekt beginnen konnte und auch begonnen hat. 

12. Die �berpr�fung des NKF-Gesetzes

Das Gesetz �ber ein Neues Kommunales Finanzmanagement f�r Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen 
(Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) enth�lt in Artikel 1 das Gesetz zur Einf�hrung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements f�r Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einf�hrungsgesetz 
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NRW - NKFEG NRW). In diesem Gesetz wird durch � 10 bestimmt, dass die Auswirkungen dieses Gesetzes mit 
den darin enthaltenen Vorschriften �ber eine Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchf�hrung 
nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes durch die Landesregierung 
unter Mitwirkung der Spitzenverb�nde der Kommunen und der Fachverb�nde zu �berpr�fen sind. 

Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts durch die Einf�hrung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments (NKF) f�r die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist so umfassend, dass f�r die Beurteilung �ber den 
Stand der Umsetzung ein mehrj�hriger Erfahrungszeitraum als angemessen und notwendig angesehen wurde. 
Diese �berpr�fung l�sst auch die Betrachtung der f�r die gemeindliche Haushaltswirtschaft getroffenen Regelun-
gen zu, um ggf. einen Optimierungsbedarf festzustellen. Diese Betrachtung ist jedoch nicht der Hauptzweck der 
�berpr�fung. Die �berpr�fung dient auch der Weiterentwicklung der sachgerechteren und besseren Anwendbar-
keit des NKF vor Ort. 

Die Mitwirkung der kommunalen Spitzenverb�nde der Gemeinden und der Fachverb�nde und damit des gesam-
ten kommunalen Raums an der �berpr�fung soll dabei sicherstellen, dass diese �berpr�fung auf einer breiten 
Erkenntnisgrundlage aufbaut. Es muss auch zuk�nftig gew�hrleistet werden, dass die Gemeinden das Ressour-
cenaufkommen und den Ressourcenverbrauch unter der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerf�llung zutreffend 
erfassen und unter Beachtung der Grunds�tze ordnungsm��iger Buchf�hrung ein den tats�chlichen Verh�ltnis-
sen entsprechendes Bild der Verm�gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde (wirtschaftlichen 
Lage) vermitteln wird. In ihrem Zwischenbericht zur �berpr�fung des NKFG von 20.06.2007 hat das NKF- Netz-
werk bereits �ber 100 Vorschl�ge und Hinweise der Kommunen zu 11 Themenfeldern aufbereitet. Dabei hat sich 
gezeigt, dass in der Mehrzahl der F�lle die sachgerechten L�sungen keine �nderungen der Vorschriften erfor-
dern, sondern bereits durch Klarstellungen und Erl�uterungen erzielt werden k�nnen. Diesem Bedarf tr�gt auch 
die wesentlich erweiterte 4. Auflage der Handreichung des Innenministeriums Rechnung.

Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer �berpr�fung des Gesetzes �ber ein Neues Kommunales Finanzma-
nagement f�r Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass das NKF-Gesetz zu einer grundlegen-
den Umgestaltung des kommunalen Haushaltswesens gef�hrt hat. Es hat im Grundsatz eine breite Akzeptanz 
gefunden. Am Anfang der Umstellung auf das NKF standen insbesondere die Fragen der Bewertung und Bu-
chungstechnik im Fokus. Zunehmend geraten nun auch Fragen zum Umgang mit den neuen Erkenntnissen und 
Steuerungsinstrumenten in das Blickfeld. 

Die �berpr�fung der Auswirkungen des Gesetzes �ber ein Neues Kommunales Finanzmanagement f�r Gemein-
den im Land Nordrhein-Westfalen hat dabei nicht nur Erkenntnisse �ber den Stand der Umsetzung und die Aus-
wirkungen des NKFG mit sich gebracht, sondern vor allem auf Grund �rtlicher Erfahrungen einen Optimierungs-
bedarf beim Haushaltsrecht - also insbesondere bei den betreffenden Regelungen der Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung - verdeutlicht. Hervorgehoben wurden die als zu unflexibel empfundene Aus-
gleichsr�cklage und die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses. Es sollten dar�ber hinaus neben zahlrei-
chen redaktionellen Verbesserungsvorschl�gen auch bundesrechtliche �nderungen nach dem Steuergesetz 
2008, dem Bilanzmodernisierungsgesetz 2009 und dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz 2009 in die Optimie-
rung einbezogen werden.

13. Weiterentwicklung des NKF

Aufbauend auf der Einf�hrung, der Anwendung und der Evaluierung des NKF wird in den n�chsten Jahren das 
�rtliche wirtschaftliche Handeln der Gemeinden von den bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen 
gepr�gt sein. Dabei darf aber die in den vergangenen Jahren gezeigte Offenheit f�r Ver�nderungen und Kritik am 
NKF nicht verloren gehen. Aus Anlass der Evaluierung des NKFG ist auch infolge der verbesserten Transparenz 
kommunaler Haushalte deutlich geworden, dass ein dringender Er�rterungsbedarf auch bei grundlegenden Fra-
gestellungen entstanden ist, die den Rahmen der Evaluierung sprengen und deren L�sungsans�tze eine Weiter-
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entwicklung des gemeindlichen Haushaltsrechts unabh�ngig von der Umstellung auf das NKF erfordern. So be-
darf es insbesondere grundlegender L�sungen f�r die Gemeinden, deren strukturelles Haushaltsdefizit sie z.B. in 
die �berschuldung gef�hrt hat. Es gilt deshalb, soweit m�glich, das gemeindliche Haushaltsrecht weiter zu entwi-
ckeln. Die bereits aus Anlass der Evaluierung vorgetragenen und konkretisierten Optimierungsvorschl�ge der 
kommunalen Spitzenverb�nde zu den Vorschriften des NKF sollten dabei Ber�cksichtigung finden.

Die Einf�hrung des NKF bis hin zum gemeindlichen Gesamtabschluss hat die Notwendigkeit einer umfassenden 
Nachhaltigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gezeigt. Unter Einbeziehung der dauernden Leistungsf�-
higkeit und der Generationengerechtigkeit erfordert dieses einen Gesamtblick von der Gemeinde und ein darauf 
abgestelltes zukunftsbezogenes wirtschaftliches Handeln. Es gilt daher, auch den Schritt von der Umstellung der 
Buchungstechnik zu einer produktorientierten Steuerung der Gemeinde zu wagen, um im Sinne des NKF ein 
„Neues Finanzmanagement“ vor Ort anzuwenden. Darum sollten sich die Gemeinden weiterhin bem�hen.
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Der gemeindliche Haushaltskreislauf 
 
 
1. Die Rahmenbegriffe „Haushaltswirtschaft“ und „Haushalt“  
 
1.1 Der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht der Gemeindeordnung ist der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ (der Ge-
meinde) nicht ausdrücklich gesetzlich definiert worden. Er steht einerseits im Zusammenhang mit der haushalts-
rechtlichen Kurzbezeichnung „Haushalt“, die z.B. in § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW „Der Haushalt muss in jedem Jahr 
in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“ enthalten ist. Nach allgemeiner Auffassung fallen daher unter den 
Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle Dinge und Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrech-
nung der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehören, z.B. die Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans (Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO NRW).  
 
In diesen Rahmen gehören aber auch die Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden (vgl. § 90 
GO NRW) oder die Aufstellung und Feststellung sowie die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses (Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 Abs. 1 GO NRW). Auch die 
Vorbereitung, Aufstellung und Bestätigung sowie die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft zuzurechnen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist daher als prozessori-
entiert zu betrachten, die ergebnisorientiert gesteuert wird und in der ökonomische Vorgänge mit ihren wirtschaft-
lichen Wirkungen für die Gemeinde in Wertgrößen erfasst und beurteilt, zielgerichtet bearbeitet und sowie doku-
mentiert werden.  
 
 
1.2 Der Rahmenbegriff „Haushalt“  
 
Der Rahmenbegriff „Haushalt“ stellt im gemeindlichen Haushaltsrecht einen Teilbereich des Rahmenbegriffs 
„Haushaltswirtschaft“ dar. Nachfolgend wird der Begriff „Haushalt“ anhand der gemeindlichen Kernverwaltung 
dargestellt (vgl. Abbildung).  
 

 
Begriff „Haushalt“ (bei der Kernverwaltung der Gemeinde) 

 
 

Haushaltsplanung 
 

Haushaltsrechnung 
 

Haushaltssatzung mit Anlagen 
 

Jahresabschluss mit Anlagen 
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Finanz- 
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Haushaltsausführung/Haushaltsbewirtschaftung 

Abbildung 2  „Haushalt der gemeindlichen Kernverwaltung“ 
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Der Begriff „Haushalt“ umfasst dabei die Werke, mit deren Hilfe die jährlich die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
geplant, ausgeführt und abgerechnet wird. So fallen unter den Begriff „Haushalt“ die gemeindliche Haushaltssat-
zung mit dem Haushaltsplan (Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO NRW) als auch der 
gemeindliche Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 
95 Abs. 1 GO NRW) sowie der gemeindliche Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrech-
nung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang nach § 116 Abs. 1 GO NRW). Der Haushalt ist und bleibt dabei das 
zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung.  
 
 
1.3 Der Rahmenbegriff „Haushaltsjahr“ 
 
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Abs. 4 GO NRW wird unter Berücksichtigung des Jährlichkeits-
prinzips als Haushaltsjahr das Kalenderjahr bestimmt. Das Haushaltsjahr umfasst deshalb den Zeitraum vom 1. 
Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu Grunde zu legen ist. 
Die haushaltswirtschaftliche Periode des gemeindlichen Haushalts als Geschäftsjahr wird dabei auf einen Zeit-
raum von zwölf Monaten ausgerichtet, bei der auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung 
vorzunehmen die gemeindliche Haushaltsbewirtschaftung vorzunehmen ist und nach Ablauf der Periode eine 
Abrechnung erfolgen muss bzw. ein Jahresabschluss (vgl. § 95 GO NRW) aufzustellen ist.  
 
Durch diese verbindliche zeitliche Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr werden die periodenge-
rechte Zuordnung und Buchung von Erträgen und Abwendungen, die Rechnungsabgrenzung sowie der Rahmen 
der Buchungen von Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Durch die getroffene Regelung besteht außer-
dem eine Übereinstimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des gemeindlichen Haushalts mit den sonsti-
gen öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem in der Privatwirtschaft allgemein üblichen Wirt-
schaftsjahr, das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch in der Forstwirtschaft besteht gegen-
über dem gemeindlichen Haushaltsjahr kein abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 des Landesforstgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen; SGV. NRW. 790).  
 
Die Übereinstimmung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht auch bei den meisten gemeindlichen 
Betrieben, die zu konsolidieren sind. Die gemeindlichen Betriebe, die dem Handelsrecht unterliegen, können zwar 
eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr festlegen, das jedoch regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) wie 
bei der gemeindlichen Kernverwaltung festgelegt worden ist. Weichen im Einzelfall die gemeindlichen Betriebe 
davon ab, ist zu klären, welche Auswirkungen das auf die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses hat. 
Ein gleiches Geschäftsjahr von gemeindlicher Kernverwaltung und gemeindlichen Betrieben erleichtert die Auf-
stellung des gemeindlichen Gesamtabschluss, weil bei diesem der Abschlussstichtag der gemeindlichen Kern-
verwaltung ausschlaggebend ist.   
  
 
1.4 Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Im 8. Teil der Gemeindeordnung sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung werden im Einzelnen, ausgehend 
von den dort verankerten Leitgedanken, die notwendigen Regelungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
getroffen, bei denen auch die Rechte der Gemeindeorgane zu beachten sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,  
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 
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Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 
 
 

Jährlich ist der Haushaltausgleich i.V.m. mit dem Eigenkapital zu erreichen. 
 
 

Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 
 
 

Eine Überschuldung der Gemeinde ist nicht zulässig. 
 

Abbildung 3 „Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ 
 
 
2. Die Schritte in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
2.1 Überblick 
 
Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen als eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung (vgl. § 
2 GO NRW) das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung fördern und in Verantwortung für die zukünftigen 
Generationen handeln (vgl. § 1 GO NRW). Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde, die wirtschaftlich, effizient und 
sparsam zu führen ist, damit die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gesichert ist, stellt dazu eine Pla-
nungs- und Steuerungsgrundlage dar. Sie ermöglicht, im Rahmen des gemeindlichen Haushaltskreislaufs die 
einzelnen Schritte vorzunehmen sowie die örtlich bestimmten Ziele eigenverantwortlich und selbstständig zu 
erfüllen.  
 
Diese Zwecke erfordern ein funktionierendes Zusammenwirken der Verantwortlichen in Rat und gemeindlicher 
Verwaltung im Rahmen ihrer jeweiligen Rechte und Zuständigkeiten. Das NKF ermöglicht mit seinem Ressour-
cenverbrauchskonzept und der Produktorientierung ein wirtschaftliches Handeln der Gemeinde und hat nicht nur 
ein Rechnungswesen auf der Grundlage des Systems der doppelten Buchführung mit sich gebracht. Im Rahmen 
der einzelnen Schritte des gemeindlichen Haushaltskreislaufs wird das gemeindliche Handeln transparent und 
nachvollziehbar gemacht. Dieses findet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, die in mehreren Phasen ab-
läuft, seinen Niederschlag (vgl. Abbildung). 
 

 
Schritte im gemeindlichen Haushaltskreislauf 

 
 

Haushaltsplanung 
-      Mehrjährige Ergebnis- und Finanzplanung 
-      Jährliche Haushaltssatzung mit Anlagen (Haushaltsplan) 
-      Beteiligung und Information der Öffentlichkeit 
 

 
Haushaltsausführung 

-      Umsetzung der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Ermächtigungen  
-      Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung 
 

 
Haushaltsrechnung 

-      Jahresabschluss (Gemeindliche Kernverwaltung) 
-      Gesamtabschluss (Gemeindliche Kernverwaltung und gemeindliche Betriebe) 
-      Kontrolle (Abschlussprüfung vor Feststellung bzw. Bestätigung des Abschlusses) 
-      Entlastung des Bürgermeisters 
-      Information der Öffentlichkeit  
 

Abbildung 4 „Schritte im gemeindlichen Haushaltskreislauf“ 
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2.2 Die Haushaltsplanung 
 
Am Beginn des gemeindlichen Haushaltskreislaufs steht die jährliche Haushaltsplanung, die vor dem Haushalts-
jahr abgeschlossen sein soll und bei der folgende Planungsvorschriften gelten. In diesem Zusammenhang muss 
im NKF der gemeindliche Haushaltsplan inhaltlich so ausgestaltet, dass es auch als örtliches Steuerungsinstru-
ment genutzt werden kann, denn bei der Abwicklung des jährlichen Haushaltskreislaufs sind auch die örtlichen 
Besonderheiten der Gemeinde zu berücksichtigen. Sie werden die Haushaltsplanung, die Haushaltsausführung 
und die Haushaltsrechnung in fachlicher und zeitlicher Hinsicht wesentlich beeinflussen (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsplanung  

 

Haushaltsplanung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsplanung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76 Haushaltssicherungskonzept 
§ 77 Grundsätze der Finanzmittelbeschaf-
fung 
§ 78 Haushaltssatzung 
§ 79 Haushaltsplan 
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81 Nachtragssatzung 
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige 
        Aufwendungen und Auszahlungen 
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-
nung 
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86 Kredite 

 

 
Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 
§   1 Haushaltsplan 
§   2 Ergebnisplan  
§   3 Finanzplan 
§   4 Teilpläne 
§   5 Haushaltssicherungskonzept 
§   6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§   7 Vorbericht 
§   8 Stellenplan 
§   9 Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10 Nachtragshaushaltsplan 
 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 
§ 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14 Investitionen 
§ 15 Verfügungsmittel 
§ 16 Fremde Finanzmittel 
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 

 
Abbildung 5 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsplanung“ 

 
 
2.3 Die Haushaltsausführung 
 
Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bildet eine Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde, um ihren Bürgern und Einwohnern die Leistungen zu erbringen und die Einrichtungen zu schaffen, die 
die örtliche Gemeinschaft zur Sicherung ihres Lebensstandards und zur Wahrung einer weitgehenden Gleichmä-
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ßigkeit der Lebensverhältnisse in allen Gebieten erfordert. Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht dafür eine 
Reihe von Grundsätzen und Geboten sowohl in der Gemeindeordnung als auch in der Gemeindehaushaltsver-
ordnung vor, die nachfolgend beispielhaft aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsausführung  

 

Haushaltsausführung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsausführung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 86 Kredite 
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für  
        Dritte 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 93 Finanzbuchhaltung 
§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 
 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

 

 
Dritter Abschnitt 

Besondere Vorschriften 
für die Haushaltswirtschaft 

 
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21 Bildung von Budgets 
§ 22 Ermächtigungsübertragung 
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre,  
         Unterrichtungspflicht 
§ 25 Vergabe von Aufträgen 
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
 

9. Teil 
Sondervermögen, 

Treuhandvermögen 
 

§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Vierter Abschnitt 

Buchführung, Inventar, 
Zahlungsabwicklung 

 
27 Buchführung 
§ 28 Inventur, Inventar 
§ 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 

   Abbildung 6 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsausführung“ 
 
Die Gemeinde hat auch bei der Ausführung ihrer gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr darauf 
Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der Leistungen und der Einrichtungen letztlich von den Bürgern durch 
Steuern und Abgaben aufgebracht werden. Dies verpflichtet sie ganz besonders zu einer wirtschaftlichen, effi-
zienten und sparsamen Haushaltsführung (vgl. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW). 
 
 
2.4 Die Haushaltsrechnung 
 
Aus den Vorgaben des Rates der Gemeinde für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ergibt sich 
zudem die Notwendigkeit, dass der Bürgermeister nach dem Ende seines auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, darüber Rechenschaft ge-
genüber dem Rat ablegen muss. Er muss darlegen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis 
die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das 
Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben, aber auch, welche Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde bestehen. Nach dem Ende des gemeindlichen Haushaltsjahres ist daher von der 
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Gemeinde eine Haushaltsrechnung aufzustellen. Dafür bestehen im gemeindlichen Haushaltsrecht eine Reihe 
von Grundsätzen und Geboten (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung  

 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 88 Rückstellungen 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 91 Inventur, Inventar und  
         Vermögensbewertung 
§ 95 Jahresabschluss 
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses  
         und Entlastung 
 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 
 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 Jahresabschluss 
§ 38 Ergebnisrechnung 
§ 39 Finanzrechnung 
§ 40 Teilrechnungen 
§ 41 Bilanz 
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44 Anhang 
§ 45 Anlagenspiegel 
§ 46 Forderungsspiegel 
§ 47 Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48 Lagebericht 

 
 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses,  
           Bestätigungsvermerk 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungs- 
          prüfung 
§ 105 Überörtliche Prüfung 

 

 
Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49 Gesamtabschluss 
§ 50 Konsolidierung 
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52 Beteiligungsbericht 
 

 
12. Teil 

Gesamtabschluss 
 

§ 116 Gesamtabschluss 
§ 117 Beteiligungsbericht 

 

 
Neunter Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen,  
         Aufbewahrungsfristen 

 
   Abbildung 7 „Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung“ 

 
Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Haushaltsplan für die Ausführung der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft hat, ergeben sich die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, die im gemeindli-
chen Jahresabschluss als auch im Gesamtabschluss von der Gemeinde offen zu legen ist. Die Vorschriften über 
den Jahresabschluss als auch über den Gesamtabschluss ergeben sich zwingend aus dem System der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft, denn eine Grundlage dafür ist der jährliche Haushaltsplan, an den sich der gemeindli-
che Jahresabschluss anschließt und auf dem wiederum der gemeindliche Gesamtabschluss aufbaut.  
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Nach dem Ende des gemeindlichen Haushaltsjahres ist daher vom Kämmerer ein Jahresabschluss aufzustellen, 
vom Bürgermeister zu bestätigen. Der Bürgermeister hat dann den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW). 
 
 
2.5 Der Zeitrahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Im jahresbezogenen Zeitrahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft steht das Haushaltsjahr, für das der Rat 
der Gemeinde eine Haushaltssatzung mit Anlagen beschließt. Die gemeindliche Haushaltssatzung tritt regelmä-
ßig mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (vgl. § 78 Abs. 3 S. 1 GO NRW). Dieser 
genau begrenzte Zeitrahmen für die Ausführung der geplanten gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert so-
wohl eine umfassende Vorbereitung vor dem Beginn des Haushaltsjahres als auch eine Abrechnung nach Ablauf 
des gemeindlichen Haushaltsjahres. Somit kommt es, bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, zu einem Zeit-
rahmen, der mehrere Kalenderjahre umfasst. Nachfolgend wird der Zeitablauf der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft, bezogen auf das Haushaltsjahr 2011, aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Zeitrahmen um die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2011 

 
 

Aufgabe 
 

Datum 
 

Aufstellung und  Zuleitung des Entwurfs der  
Haushaltssatzung an den Rat  

 
z.B. bis zum 15. September 2010 

 
Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung 

mit Festlegung einer Einwendungsfrist 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Verfügbarhalten des Entwurfs der Haushaltssatzung  

während des Beratungsverfahrens im Rat  
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Beschlussfassung des Rates 

 
z.B. zum 15.11.2010 

 
Anzeige der Haushaltssatzung 

 an die Aufsichtsbehörde 
 

bis zum 30.11.2010 

 
Bekanntmachung 

 der Haushaltssatzung 
 

bis zum 31.12. 2010 

 
In-Kraft-Treten 

der Haushaltssatzung 
 

zum 01.01.2011 

 
Verfügbarhalten der Haushaltssatzung 

 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2012 

 
Aufstellung  und Zuleitung  

des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat  
 

Bis zum 31. März 2012 

 
Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Aufstellung  und Zuleitung  

des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat  
 

Bis zum 30. September 2012 
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Prüfung des Entwurfs  

des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Örtliche Fristsetzung 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 

und Bestätigung des Gesamtabschlusses 
durch den Rat  

 

Bis zum 31. Dezember 2012 

 
 

Anzeige des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses 

an die Aufsichtsbehörde 
 

 
 
Unverzüglich nach Feststellung 
 

 
Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses  

 

Nach Feststellung 

 
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses  

und des Gesamtabschlusses 
bis zur Feststellung des folgenden  

Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2013 

      Abbildung 8 „Zeitrahmen um die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2011“ 
 
Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem Einsichtsrecht in das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen, der sich durch das gesamte gemeindliche Haushalts-
verfahren zieht. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Jahresabschluss des gleichen Haushaltsjahres 
erleichtert den vollständigen Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in diesem Haushaltsjahr. Es ist 
dabei unerheblich, dass in der Zeit nach der Beschlussfassung des Rates kein unmittelbares Einwendungsrecht 
mehr für die Einwohner und Abgabepflichtigen besteht. Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem 
anfangs nur der Haushaltsplan und später auch der Jahresabschluss für die Bürger zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten werden muss, eröffnet neue Möglichkeiten des politischen Miteinanders in den Gemeinden. Er verstärkt 
die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs gewollte Transparenz des gemeindlichen Handelns und trägt 
zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei. 
 
 
3. Haushaltswirtschaft und gemeindliche Aufgabenerfüllung 
 
Die Gemeinde hat nach der Generalvorschrift in § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen 
und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Sie hat ihre Haushaltswirtschaft an diesem 
Ziel und daran, dass sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern hat (vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 GO NRW), ihre gesamte 
Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Bei diesen gemeindlichen Pflichten ist zudem der Grundsatz 
der intergenerativen Gerechtigkeit zu berücksichtigen, denn die Gemeinde soll auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen handeln (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 GO NRW). Diese Gesichtspunkte bilden auch die Aus-
gangspunkte für die gemeindliche Steuerung. 
 
Unter Beachtung des von der Gemeinde anzuwendenden Ressourcenverbrauchskonzepts genügt es daher nicht, 
den Blick nur auf das einzelne Haushaltsjahr oder auf den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung zu richten. Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten 
im gemeindlichen Bereich, so dass die Gemeinde bei ihrer Haushaltsplanung und Ausführung unter Beachtung 
der übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben muss, auch ausreichende Handlungsmög-
lichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. Die Gemeinde muss deshalb immer ihre stetige, d.h. auf 
einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtete, Erfüllung der 
gemeindlichen Aufgaben im Blick haben und gewährleisten. Dieses wird besonders durch bestehende oder neue 
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Vereinbarungen der Gemeinde deutlich, die zum Teil eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten haben, z.B. Kredit-
verträge oder Leasingverträge.  
 
 Bei der Erfassung des Ressourcenaufkommens durch Erträge und des Ressourcenverbrauchs durch Aufwen-
dungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gelten viele bewährte Haushaltsgrundsätze weiter. Der Haus-
halt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Haushaltswirtschaft der Gemein-
de. Es ist aber den Gemeinden die Befugnis eingeräumt worden, den Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürf-
nissen eigenverantwortlich zu gliedern. Die Festlegung einer Steuerungsebene auf der die Teilpläne nach § 4 
GemHVO NRW aufzustellen sind, trägt wesentlich zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung bei. Dement-
sprechend sind haushaltsrechtliche Regelungen über  
- die Produktorientierung des Haushalts auf der Grundlage einer Darstellung der erbrachten Dienstleistungen 

durch Produkte,  
- die Budgetierung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens und 
- die mögliche Verbindung von Ressourcen- und Fachverantwortung  
geschaffen worden. 
 
Eine effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde kann einen Beitrag zur Erreichung der 
oben genannten Ziele leisten. Die Gemeinde muss darin einerseits ihre tatsächlichen organisatorischen Gege-
benheiten bei ihrer Kernverwaltung sowie ihren gemeindlichen Betrieben einbeziehen und andererseits auch 
Veränderungsprozesse zulassen, auch wenn sie von außen an sie herangetragen werden oder sich die politi-
schen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Das Zusammenspiel zwischen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft und der Aufgabenerfüllung der Gemeinde erfordert daher neben den Festlegun-
gen von Zielen auch eine Erhöhung der Transparenz über die örtlichen Entscheidungen gegenüber der Öffent-
lichkeit und der Berechenbarkeit des gemeindlichen Verwaltungshandelns. Die Nutzung von bewährten Steue-
rungsinstrumenten kann das Handeln der in der Gemeinde Verantwortlichen unterstützen und dadurch auch zur 
Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit und zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
betragen.  
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Die haushaltsrechtlichen  
Regelungstexte 

 
 
Die Gemeinden haben für ihre Haushaltswirtschaft die Regelungen der Gemeindeordnung und der Gemeinde-
haushaltsverordnung zu beachten. Die Regelungstexte sind dabei als abstrakt gefasste und generelle Normen 
anzusehen, die für eine unbestimmte Vielzahl von gemeindlichen Sachverhalten die notwendigen Regelungen 
enthalten. Ergänzend werden dabei unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, da der Gesetzgeber nicht alle 
möglichen Fälle vorhersehen kann, die in der gemeindlichen Praxis auftreten.  Es ist daher immer im Rahmen 
einer Auslegung festzustellen, ob ein örtlicher Sachverhalt bei der Gemeinde von den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften erfasst wird. Die Gemeinden sind daher angehalten, regelmäßig das Gesetz auszulegen, denn es 
soll ein rechtswidriges Handeln bei der Haushaltsplanung, der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
und bei der Abrechung durch den gemeindlichen Jahresabschluss und Gesamtabschluss vermieden werden.  
 
In diesem Zusammenhang gilt es, den Inhalt einer haushaltsrechtlichen Vorschrift, wie er sich insbesondere aus 
dem Wortlaut, aber auch aus dem Sinnzusammenhang ergibt, vor der Anwendung festzustellen. Dafür bestehen 
eine juristische Methodik bzw. Regeln, um die Auslegung willkürfrei zu halten. So kann z.B. die Auslegung einer 
haushaltsrechtlichen Vorschrift nach dem Wortlaut (grammatikalische Auslegung) oder nach der Gesetzessyste-
matik (Systematische Auslegung) erfolgen. Es ist in Einzelfällen aber auch ggf. erforderlich, eine Auslegung nach 
der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift (historische Auslegung)  oder auch nach ihrem Sinn und Zweck (te-
leologische Auslegung) vorzunehmen.  Dabei ist die Bedeutung der einzelnen Auslegungsmethode abhängig von 
der zu klärenden Fragestellung, so dass auch die Anwendung mehrere Methoden möglich ist. die sich dann ge-
genseitig ergänzen.    
 
Soweit über die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung hinaus weitere andere Rechtsvor-
schriften, z.B. bestimmte Regelungen des Handelsgesetzbuches oder ergänzende Standardvorgaben, z.B. der 
Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 2, anzuwenden sind, werden diese ebenfalls nachfolgend, jedoch nur  
auszugsweise aufgezeigt.    
 
 
1. Gemeindeordnung (Auszug) 
 
8. Teil  Haushaltswirtschaft 
§ 75  Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76  Haushaltssicherungskonzept 
§ 77  Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
§ 78  Haushaltssatzung 
§ 79  Haushaltsplan 
§ 80  Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81  Nachtragssatzung 
§ 82  Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83  Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
§ 84  Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 85  Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86  Kredite 
§ 87  Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
§ 88  Rückstellungen 
§ 89  Liquidität 
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§ 90  Vermögensgegenstände 
§ 91  Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
§ 92  Eröffnungsbilanz 
§ 93  Finanzbuchhaltung 
§ 94  Übertragung der Finanzbuchhaltung 
§ 95  Jahresabschluss 
§ 96  Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
 
9. Teil  Sondervermögen, Treuhandvermögen 
§ 97  Sondervermögen  
§ 98  Treuhandvermögen 
§ 99  Gemeindegliedervermögen 
§ 100  Örtliche Stiftungen 
 
10. Teil  Rechnungsprüfung 
§ 101  Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 
§ 102  Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103  Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
§ 104  Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  
§ 105  Überörtliche Prüfung 
(§§ 106  bis 115 sind nicht abgedruckt) 
 
12. Teil  Gesamtabschluss 
§ 116  Gesamtabschluss 
§ 117  Beteiligungsbericht 
§ 118  Vorlage- und Auskunftspflichten 
 
13. Teil (Aufsicht) und 14. Teil (Übergangs- und Schlussvorschriften, Sondervorschriften) 
§ 125 Zwangsvollstreckung  
§ 130  Unwirksame Rechtsgeschäfte 
(§§ 119 bis 127, 129 und 131 bis 134 sind nicht abgedruckt) 
 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 75  
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) 1Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Auf-
gaben gesichert ist. 2Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 3Dabei ist den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.  
 
(2) 1Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 2Er ist ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 3Die 
Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergeb-
nisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.  
 
(3) 1Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des 
Eigenkapitals anzusetzen. 2Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebil-
det werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zu-
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weisungen. 3Die Höhe der Einnahmen nach Satz 2 bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, 
die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. 4Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Be-
schluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässi-
gen Betrag erreicht hat. 
 
(4) 1Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, 
bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 2Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde 
nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. 3Die 
Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haus-
haltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorlie-
gen. 
 
(5) 1Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ur-
sprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan 
ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Die Aufsichtsbe-
hörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – 
wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haus-
haltswirtschaft wieder herzustellen. 3§§ 123 und 124 gelten sinngemäß. 
 
(6) Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 
 
(7) 1Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 2Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital 
aufgebraucht wird. 
 

§ 76 
Haushaltssicherungskonzept 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept auf-
zustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder 
hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts  
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des 

Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder  
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuwei-

senden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufge-

braucht wird.  
2Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3. 
    
(2) 1Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künf-
tige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. 2Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. 3Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass 
spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 
Abs. 2 wieder erreicht wird. 4Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und 
mit Auflagen erteilt werden. 
 
 

§ 77 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
1.  soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, 
2.  im Übrigen aus Steuern 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. 
 
(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. 
 
 

§ 78 
Haushaltssatzung 

 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
 
(2) 1Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
1. des Haushaltsplans  
a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjah-

res, 
b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres, 

c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),  
d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-

haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
2.  der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, 
3.  des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, 
4.  der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5.  des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 
2Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen. 
 
(3) 1Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 2Sie kann 
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 
 
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 79 
Haushaltsplan 

 
(1) 1Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
2Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt. 
 
(2) 1Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. 2Das Haus-
haltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage 
des Haushaltsplans. 
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(3) 1Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 2Er ist nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
3Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 
 
 

§ 80  
Erlass der Haushaltssatzung 

 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorgelegt. 
 
(2) 1Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. 2Soweit er von dem ihm vorgelegten 
Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 3Wird von diesem Recht Gebrauch 
gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
(3) 1Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist dieser unverzüglich 
bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu hal-
ten. 2In der öffentlichen Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner 
oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben können und die Stelle anzugeben, bei der die 
Einwendungen zu erheben sind. 3Die Frist für die Erhebung von Einwendungen ist so festzusetzen, dass der Rat 
vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschlie-
ßen kann. 
 
(4) 1Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. 2In der Beratung des Rates kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 
 
(5) 1Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 2Die 
Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 3Die Haushaltssatzung darf frü-
hestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. 4Die Auf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern. 5Ist ein 
Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung bekannt gemacht werden. 
 
(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zum Ende 
der in § 96 Abs. 2 benannten Frist zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 

§ 81  
Nachtragssatzung 

 
(1) 1Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf 
des Haushaltsjahres zu beschließen ist. 2Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssat-
zung entsprechend. 
 
(2) 1Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und 

der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposi-

tionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang 
geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. 
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2Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3. 
 
(3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf 
1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, 
2. Umschuldung von Krediten für Investitionen. 
 
(4) 1Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität 
es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. 2Er kann seine Sperre und die des 
Kämmerers oder des Bürgermeisters aufheben. 
 
 

§ 82  
Vorläufige Haushaltsführung 

 
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde 
ausschließlich 
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 

die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen 
und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 
3. Kredite umschulden. 
 
(2) 1Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen 
des Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres 
festgesetzten Kredite aufnehmen. 2Die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit ge-
ordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. 3Die Genehmigung soll unter 
dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingun-
gen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. 
 
(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, 
gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beginn des 
Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung - bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes: 
1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung von Stellen, 

andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaus-
halts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch 
Rechtsverordnung des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegt werden. 

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten wer-
den, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen ver-
schiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen und mit Auflagen erteilt werden.   

 
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über 
einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für ein Haushaltssicherungskonzept 
auch dann, wenn bis zu dem Termin kein ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist. 
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§ 83 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
(1) 1Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unab-
weisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. 2Über die Leistung dieser 
Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeis-
ter, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. 3Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und 
des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.  
 
(2) 1Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie 
der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 2§ 81 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 
 
(3) 1Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. 2Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gel-
ten sinngemäß. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können. 
 

§ 84 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
1Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen 
und in den Haushaltsplan einzubeziehen. 2Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. 3Die Ergebnis- 
und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausge-
glichen sein. 4Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.  
 
 

§ 85 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur 
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 2Sie dürfen ausnahmsweise auch überplanmä-
ßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 3§ 83 Abs. 1 Sätze 3 und 
4 gelten sinngemäß. 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum 
Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
 

§ 86 
Kredite 

 
(1) 1Kredite dürfen nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 und zur Umschuldung aufge-
nommen werden. 2Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde in Einklang stehen. 
 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 137



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

GEMEINDEORDNUNG 

(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haus-
haltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser 
Haushaltssatzung. 
 
(3) 1Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sobald die Kreditaufnahme 
nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden ist. 
2Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden. 
 
(4) 1Entscheidungen der Gemeinde über die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer 
Kreditverpflichtung gleichkommt, sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechts-
verbindlichen Eingehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen. 2Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 3Eine Anzei-
ge ist nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. 
 
(5) 1Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Aus-
nahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
 

§ 87 
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

 
(1) 1Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen. 
 
(2) 1Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen. 2Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unver-
züglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künf-
tigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können. 
 
 

§ 88 
Rückstellungen 

 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in 
angemessener Höhe zu bilden.  
 
 

§ 89 
Liquidität 

 
(1) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.  
 
(2) 1Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 2Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssat-
zung. 
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§ 90 
Vermögensgegenstände 

 
(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist oder wird. 
 
(2) 1Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 2Bei Geldanlagen ist auf eine 
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen. 
 
(3) 1Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
braucht, veräußern. 2Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
 
(4) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 3 sinngemäß. 
 
(5) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewaldungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
und des Landesforstgesetzes. 
 
 

§ 91 
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 

 
(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur 
vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten an-
zugeben (Inventar).  
 
(2) 1Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze gilt: 
1. Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die 

planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen anzusetzen, 
2. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung 

nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der 
voraussichtlich notwendig ist. 

2Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.  
 
 

§ 92 
Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem 
System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung aufzustellen, soweit in Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 2Die Vor-
schriften der § 95 Abs. 3 und § 96 sind entsprechend anzuwenden.    
 
(2) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schul-
denlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
(3) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten vorzunehmen. 2Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten 
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für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen 
nach Absatz 7 vorgenommen werden.   
 
(4) 1Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach Absatz 2 vermitteln. 2Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.  
 
(5) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz. 2Er hat die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände in seine Prüfung einzubezie-
hen. 3Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. 
4Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 5§ 
101 Abs. 2 bis 8, § 103 Abs. 4, 5 und 7, § 104 Abs. 4 und § 105 Abs. 8 finden entsprechende Anwendung. 
 
(6) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der überörtlichen Prüfung nach § 105.    
 
(7) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegens-
tände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen 
oder nachzuholen. 2Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. 3Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der 
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. 4Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu 
berichtigen. 
 
 

§ 93 
Finanzbuchhaltung 

 
(1) 1Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der Gemeinde zu erledigen. 2Die 
Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen sein, dass 
innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden 
kann. 3Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen.  
 
(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Finanzbuchhaltung nicht nach § 94 durch eine Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen lässt, dafür einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter zu bestellen. 
 
(3) 1Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, kann die Finanzbuchhaltung für 
funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. 2Absatz 2 bleibt 
unberührt. 
 
(4) 1Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragten 
Bediensteten dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwickeln. 2Das Gleiche gilt für die mit der Rechnungsprü-
fung beauftragten Bediensteten.  
 
(5) Der Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und sein Stellvertreter dürfen nicht Angehörige des Bürger-
meisters, des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie mit der Prüfung 
beauftragter Dritter sein. 
 
(6) Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen sind gesondert abzuwickeln, wenn für 
diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden. 
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§ 94  
Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 
1Die Gemeinde kann ihre Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindever-
waltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde 
geltenden Vorschriften gewährleistet sind. 2Satz 1 gilt nicht für die Zwangsvollstreckung. 3Die Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unberührt. 
 

 
§ 95  

Jahresabschluss 
 

(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 2Er muss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. 3Der Jahresabschluss besteht 
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. 4Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen. 
 
(2) 1Am Schluss des Lageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser 
nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Perso-
nen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
2§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend. 
 
(3) 1Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung 
vorgelegt. 2Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. 3Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der 
Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 4Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeis-
ter die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
 

§ 96  
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 

 
(1) 1Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. 2Zugleich beschließt er über die Ver-
wendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 3In der Beratung des Rates 
über den Jahresabschluss kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 4Die Ratsmitglieder 
entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. 5Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit 
Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. 6Wird die Feststellung des Jahresabschlusses 
vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 
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(2) 1Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Der Jahres-
abschluss ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 
 

9. Teil 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

 
§ 97 

Sondervermögen 
 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 
1. das Gemeindegliedervermögen, 
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, 
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit,  
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 
 
(2) 1Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. 2Sie 
sind im Haushaltsplan der Gemeinde gesondert nachzuweisen. 
 
(3) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 sind die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 
und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen 
der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden. 2Absatz 3 gilt sinngemäß. 
 
 

§ 98 
Treuhandvermögen 

 
(1) 1Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie Vermögen, die die Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu füh-
ren. 2Die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 78 bis 80, 82 bis 87, 89, 90, 
93 und 94 sowie § 96 Abs. 1 sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht Vorschriften des Stiftungsgesetzes 
entgegen stehen. 3Die §§ 78 und 80 sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der 
Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntgabe und dem 
Verfügbarhalten zur Einsichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 abgesehen werden kann.   
 
(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 
 
(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzu-
weisen. 
 
(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben unberührt. 
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§ 99 
Gemeindegliedervermögen 

 
(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Gemeinde, son-
dern sonstigen Berechtigten zusteht (Gemeindegliedervermögen), bleiben die bisherigen Vorschriften und Ge-
wohnheiten unberührt. 
 
(2) 1Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden. 
Es kann in freies Gemeindevermögen umgewandelt werden, wenn die Umwandlung aus Gründen des Gemein-
wohls geboten ist. 2Den bisher Berechtigten ist ein Einkaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie das Recht 
zur Teilnahme an der Nutzung des Gemeindegliedervermögens erworben haben. 3Soweit nach den bisher gel-
tenden rechtlichen Vorschriften Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen den Berechtigten gegen ihren 
Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen, muß von der Gemeinde bei der Umwandlung eine an-
gemessene Entschädigung gezahlt werden. 4Handelt es sich um Nutzungsrechte an landwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücken, so kann die Entschädigung auch durch Hergabe eines Teils derjenigen Grundstücke gewährt 
werden, an denen die Nutzungsrechte bestehen. 
 
(3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden. 
 

§ 100 
Örtliche Stiftungen 

 
(1) 1Örtliche Stiftungen sind die Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters von einer Ge-
meinde verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. 2Die Gemeinde hat die örtlichen Stif-
tungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verwalten, soweit nicht durch Gesetz oder Stifter anderes 
bestimmt ist. 3Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und so anzu-
legen, daß es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 

 
(2) Die Umwandlung des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständi-
gen Stiftungen stehen der Gemeinde zu; sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 
(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungs-
vermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht wer-
den kann. 
 
 

10.Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 

Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 
 

(1) 1Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Jahresabschlusses 
erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar 
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 4Der 
Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Anga-
ben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwe-
cken. 5Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 143



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

GEMEINDEORDNUNG 

Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. 6Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung 
ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 

 
(2) 1Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat ist dem Bürger-
meister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. 2Soweit der Kämmerer von seinem 
Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 
 
(3) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammen-
zufassen. 2Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. 3Er hat ferner eine Beurteilung 
des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob 
1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder 
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzu-

nehmen. 
4Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemeinverständlich und problemorientiert unter Berücksichti-
gung des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben. 5Auf 
Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden, ist gesondert 
einzugehen. 
 
(4) 1In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 3 Satz 3 Nr. 1) ist zu erklären, dass die durchge-
führte Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dieser 
Bestätigungsvermerk kann um Hinweise ergänzt werden, die ihn nicht einschränken.   
 
(5) 1Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist die Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 einzuschränken oder zu 
versagen. 2Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss 
unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde vermittelt (Absatz 3 Satz 3 Nr. 2). 3Sind die Beanstandungen so erheblich, dass kein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3). 4Der Bestäti-
gungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkei-
ten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung abzugeben (Absatz 3 Satz 3 Nr. 4). 5Die 
Versagung ist in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. 6Die Ein-
schränkung oder Versagung ist zu begründen. 
 
(6) 1Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risi-
ken für die künftige Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.  
 
(7) Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
(8) 1In Gemeinden, in denen eine örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Durchführung der Prüfung dieser Rechnungsprüfung. 2Die örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als 
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Prüfer haben im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung 
nach den Absätzen 3 bis 7 abzugeben. 
 
 

§ 102 
Örtliche Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzu-
richten. 2Die übrigen Gemeinden sollen sie einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in an-
gemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. 
 
(2) 1Kreisangehörige Gemeinden können mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Inhalt 
abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung in 
einer Gemeinde gegen Kostenerstattung wahrnimmt. 2Die Vereinbarung kann auch vorsehen, dass die Rech-
nungsprüfung des Kreises nur einzelne Aufgabengebiete der Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt. 
3Soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt, bedient 
sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Rechnungsprüfung 
des Kreises. 
 
(3) Absatz 1 findet für kreisangehörige Gemeinden keine Anwendung, bei denen die örtliche Rechnungsprüfung 
des Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 die örtliche Rechnungsprüfung bei der Gemeinde wahrnimmt. 
 
 

§ 103  
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 
1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten Sondervermögen, 
3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 
4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresab-

schlusses, 
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die 

Vornahme der Prüfungen, 
6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der 

Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 
7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 
8. die Prüfung von Vergaben. 
2In die Prüfung des Jahresabschlusses nach Nummer 1 sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus 
delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufga-
be vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.   
 
(2) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, insbesondere  
1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
2. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und 

anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts ge-
mäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hin-
gabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 

 
(3) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsaus-
schuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. 
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(4) 1Der Prüfer kann für die Durchführung seiner Prüfung nach den Absätzen 1 bis 3 Aufklärung und Nachweise 
verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 2Der Prüfer hat die Rechte nach Satz 1 auch gegen-
über den Abschlussprüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche.   
 
(5) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als 
Prüfer bedienen.  
 
(6) Bei den Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 haben die Prüfer im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestäti-
gungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 abzugeben. 
 
(7) 1Ein Dritter darf nicht Prüfer sein, 
1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für 

die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters ist, 
2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde ist, die in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt werden, oder diesen in den letzten drei Jahren vor der Bestel-
lung als Prüfer angehört hat, 

3. wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als dreißig vom Hundert der Gesamteinnahmen aus seiner berufli-
chen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Gemeinde und der verselbstständigten Auf-
gabenbereiche der Gemeinde, die in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden, be-
zogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist. Verselbstständigte Aufgabenbereiche der Ge-
meinde in privatrechtlicher Form müssen nur einbezogen werden, wenn die Gemeinde mehr als zwanzig 
vom Hundert der Anteile daran besitzt. 

2§ 104 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 104  
Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. 2Sie ist von fachlichen Weisungen frei. 
 
(2) 1Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und die Prüfer und beruft sie ab. 2Die Leitung 
und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur inne-
haben, wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 3Sie dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwi-
ckeln. 
 
(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder 
des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters sein. 
 
(4) Für die Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 dürfen die Prüfer nicht an der Führung der Bücher oder an 
der Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses mitgewirkt haben. 
 
 

§ 105 
Überörtliche Prüfung 

 
(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der 
Gemeindeprüfungsanstalt. 
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(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. 
 
(3) 1Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob 
1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung 

von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Abs. 2) eingehalten und die zweckgebundenen Staatszuwei-
sungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind, 

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird. 

Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen. 
2Bei der Prüfung sind vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt teilt das Prüfungsergebnis in Form eines Prüfberichts 
1. der geprüften Gemeinde, 
2. den Aufsichtsbehörden und 
3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist, 

mit. 
 
(5) 1Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. 2Der 
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie 
über das Ergebnis seiner Beratungen. 
 
(6) Die Gemeinde hat zu den Beanstandungen des Prüfungsberichts gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt 
und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen. 
 
(7) 1Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts  
1. in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und 
2. in bautechnischen Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen 

zusammenhängen auf Antrag beraten. 2Sonstige im öffentlichen Interesse tätige juristische Personen kann 
sie in diesen Fragen auf Antrag beraten. 

 
(8) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Abs. 5 oder nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 durch Prüfer der Gemein-
deprüfungsanstalt bei den Gemeinden durchgeführt oder haben sie daran mitgewirkt, dürfen diese Prüfer nicht an 
der überörtlichen Prüfung der Gemeinde mitwirken. 
 
 

§ 106 
Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe 

 
(nicht abgedruckt) 

 
 
 

11. Teil 
Wirtschaftliche Betätigung und nichtwirtschaftliche Betätigung 

 
(§§ 107 bis 115 sind nicht abgedruckt) 
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12. Teil 
Gesamtabschluss 

 
 

§ 116 
Gesamtabschluss 

 
(1) 1Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 2Er besteht aus der Gesamtergeb-
nisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. 3Der 
Rat bestätigt den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss. 4§ 96 findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) 1Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 und die Jahresabschlüsse des 
gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form zu konsolidieren. 2Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichung erfordert, 
§ 88 und § 91 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) In den Gesamtabschluss müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach Absatz 2 nicht einbezogen wer-
den, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. 
Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.  
 
(4) Am Schluss des Gesamtlageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit 
dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die 
Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
 
(5) 1Der Gesamtabschluss ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag aufzustellen. 2§ 95 
Abs. 3 findet für die Aufstellung des Gesamtabschlusses entsprechende Anwendung.  

 
(6) 1Der Gesamtabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Gesamtab-
schlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3Der Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit 
dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. 4§ 101 Abs. 2 bis 8 gilt ent-
sprechend. 

 
(7) In die Prüfung nach Absatz 6 müssen die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche nicht 
einbezogen werden, wenn diese nach gesetzlichen Vorschriften geprüft worden sind.  
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§ 117 
Beteiligungsbericht 

 
(1) 1Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamt-
abschlusses angehören, zu erläutern ist. 2Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. 
 
(2) 1Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. 2Die Gemeinde hat zu 
diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 3Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in 
geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. 

 
 

§ 118 
Vorlage- und Auskunftspflichten 

 
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für die in § 116 
bezeichneten Organisationseinheiten darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen Aufklä-
rung und Nachweise zu verlangen, die die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfordert.  
 
 
 

13. Teil 
Aufsicht 

 
(§§ 119 bis 124 und §§ 126 und 127 sind nicht abgedruckt) 

 
 

§ 125 
Zwangsvollstreckung 

 
(1) 1Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen die Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf der Gläubi-
ger einer Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde, es sei denn, daß es sich um die Verfolgung dinglicher 
Rechte handelt. In der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde die Vermögensgegenstände zu bestimmen, in welche 
die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, und über den Zeitpunkt zu befinden, in dem sie stattfinden soll. 2Die 
Zwangsvollstreckung wird nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung durchgeführt. 
 
2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde ist nicht zulässig. 
 
(3) Die Bestimmung des § 123 bleibt unberührt. 
 
 

 
14. Teil 

Übergangs- und Schlussvorschriften, Sondervorschriften 
 

(§§ 131 bis 134 sind nicht abgedruckt) 
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§ 129 
Weiterentwicklung 

der kommunalen Selbstverwaltung 
(Experimentierklausel) 

 
1Zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle und zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung auch in 
der grenzüberschreitenden kommunalen Zusammenarbeit kann das Innenministerium im Einzelfall zeitlich be-
grenzte Ausnahmen von organisations- und haushaltsrechtlichen Vorschriften des Gesetzes oder der zur Durch-
führung ergangenen Rechtsverordnungen zulassen. 2Darüber hinaus kann es durch Rechtsverordnung Ausnah-
men von anderen Vorschriften des Gesetzes oder der zur Durchführung ergangenen Rechtsverordnungen zulas-
sen. 3Die Rechtsverordnung kann Gemeinden auf Antrag und zeitlich befristet eine alternative Aufgabenerledi-
gung ermöglichen, soweit die grundsätzliche Erfüllung des Gesetzauftrages sichergestellt ist. 4§ 5 bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 130 
Unwirksame Rechtsgeschäfte 

 
(1) Rechtsgeschäfte, die ohne die aufgrund dieses Gesetzes erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, sind unwirksam. 
 
(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot des § 86 Abs. 5, des § 87 Abs. 1 oder des § 110 verstoßen, sind 
nichtig. 
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2. Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Erster Abschnitt Haushaltsplan 
§ 1  Haushaltsplan 
§ 2  Ergebnisplan  
§ 3  Finanzplan 
§ 4  Teilpläne 
§ 5  Haushaltssicherungskonzept 
§ 6  Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 7  Vorbericht 
§ 8  Stellenplan 
§ 9  Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10  Nachtragshaushaltsplan 
 
Zweiter Abschnitt Planungsgrundsätze und Ziele 
§ 11  Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12  Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13  Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14  Investitionen 
§ 15  Verfügungsmittel 
§ 16  Fremde Finanzmittel 
§ 17  Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18  Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19  Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 
Dritter Abschnitt Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 
§ 20  Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21  Bildung von Budgets 
§ 22  Ermächtigungsübertragung 
§ 23  Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24  Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 
§ 25  Vergabe von Aufträgen 
§ 26  Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 
Vierter Abschnitt Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 
§ 27  Buchführung 
§ 28  Inventur, Inventar 
§ 29  Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30  Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31  Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 
Fünfter Abschnitt  Vermögen und Schulden 
§ 32  Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33  Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34  Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35  Abschreibungen 
§ 36  Rückstellungen 
 
Sechster Abschnitt  Jahresabschluss 
§ 37  Jahresabschluss 
§ 38  Ergebnisrechnung 
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§ 39  Finanzrechnung 
§ 40  Teilrechnungen 
§ 41  Bilanz 
§ 42  Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43  Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44  Anhang 
§ 45  Anlagenspiegel 
§ 46  Forderungsspiegel 
§ 47  Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48  Lagebericht 
 
Siebter Abschnitt Gesamtabschluss 
§ 49  Gesamtabschluss 
§ 50  Konsolidierung 
§ 51  Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52  Beteiligungsbericht 
 
Achter Abschnitt Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die  
  Eröffnungsbilanz  
§ 53  Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
§ 54  Ermittlung der Wertansätze 
§ 55  Besondere Bewertungsvorschriften 
§ 56  Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 
§ 57   Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 
 
Neunter Abschnitt Schlussvorschriften 
§ 58  Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
§ 59  Sondervermögen, Treuhandvermögen 
 
 

Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 
§ 1 

Haushaltsplan 
 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus 
1. dem Ergebnisplan,  
2. dem Finanzplan, 
3. den Teilplänen, 
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.  
 
(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
1. der Vorbericht,  
2. der Stellenplan, 
3. die Bilanz des Vorvorjahres, 
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, 
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der 

Gemeindeordnung erfolgt, 
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8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen ge-
führt werden, 

9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrich-
tungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist,  

10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.  
 
(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des 
Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. 
 
 

§ 2 
Ergebnisplan  

 
(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen  
die ordentlichen Erträge  
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfererträge, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige ordentliche Erträge, 
8. aktivierte Eigenleistungen, 
9. Bestandsveränderungen, 
die ordentlichen Aufwendungen 
10. Personalaufwendungen, 
11. Versorgungsaufwendungen, 
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
13. bilanzielle Abschreibungen, 
14. Transferaufwendungen, 
15. sonstige ordentliche Aufwendungen, 
außerdem 
16. Finanzerträge, 
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
und 
18. außerordentliche Erträge, 
19. außerordentliche Aufwendungen. 
 
(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als 

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, 
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,  
3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als ordentliches 

Jahresergebnis,  
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentli-

ches Ergebnis, 
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis 
auszuweisen. 
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(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 

 
 

§ 3 
Finanzplan 

 
(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen 
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfereinzahlungen, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige Einzahlungen, 
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
9. Personalauszahlungen, 
10. Versorgungsauszahlungen, 
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
13. Transferauszahlungen, 
14. sonstige Auszahlungen, 
aus Investitionstätigkeit 
die Einzahlungen 
15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen, 
18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und 
19. sonstige Investitionseinzahlungen, 
die Auszahlungen 
20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
21. für Baumaßnahmen, 
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
23. für den Erwerb von Finanzanlagen, 
24. von aktivierbaren Zuwendungen und  
25. sonstige Investitionsauszahlungen, 
aus Finanzierungstätigkeit 
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 
 
(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des 
Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch 
1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,  
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 
5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,  
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln 

am Ende des Haushaltsjahres 
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auszuweisen.  
 
(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 
 
 

§ 4 
Teilpläne 

 
(1) 1Die Teilpläne sind produktorientiert. 2Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. 3Sie 
werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. 
 
(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden Maßgaben vorzunehmen: 
1. Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, sollen dazu die Ziele und soweit möglich die Kennzah-

len zur Messung der Zielerreichung, die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden.  
2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kenn-

zahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche 
nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen 
und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen 
müssen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür 
gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. 
Diesen Teilplänen sind in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die 
Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und 
der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.   

 
(3) 1Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. 2Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis 
entsprechend § 2 Abs. 2 darzustellen. 3Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden. 
 
(4) 1Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen ent-
sprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der 
Saldo daraus auszuweisen. 2Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen auszuweisen. 3Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Inves-
titionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die 
Folgejahre anzugeben.  
 
(5) Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder 
in der Haushaltssatzung auszuweisen. 
 
(6) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei 
denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden. 
 
 

§ 5 
Haushaltssicherungskonzept 

 
1Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der 
entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. 2Das Haushaltssicherungs-
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konzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie 
nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft 
dauerhaft ausgeglichen sein wird. 
 
 

§ 6 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan einzubeziehen.  
 
(2) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenministerium 
bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. 
 
 

§ 7 
Vorbericht 

 
(1) 1Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. 2Die Entwicklung und die 
aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und 
Finanzdaten darzustellen. 
 
(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die 
Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 
 
 

§ 8 
Stellenplan 

 
(1) 1Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. 2Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrich-
tungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen. 
 
(2) 1Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr 
sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. 2Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan 
des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. 
 
(3) Dem Stellenplan ist  
1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit 

diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigefügt sind, 
2.  eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienst-

kräfte  
beizufügen. 
 
 

§ 9 
Haushaltsplan für zwei Jahre 

 
(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnis-
plan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungser-
mächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.  
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(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Rat vor 
Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.  
 
(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach der Beschlussfassung über einen Haushaltsplan nach Absatz 1 
erstellt worden sind, müssen der Fortschreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.  
 
 

§ 10 
Nachtragshaushaltsplan 

 
(1) 1Der Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen 
und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen liegen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthal-
ten. 2Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete 
Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. 3Satz 2 gilt für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame 
Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, entsprechend. 
 
(2) 1Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von 
Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen 
oder Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 
mit in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen. 2Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für 
Investitionen können unberücksichtigt bleiben. 
 
(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die 
mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ist zu ergänzen. 

 
 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 

 
§ 11 

Allgemeine Planungsgrundsätze 
 
(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in 
voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und der Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) 1Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, 
dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 2Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. 
 
(3) 1Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge 
zu veranschlagen. 2Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 
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§ 12 
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 

 
1Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren 
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur 
Zielerreichung bestimmt werden. 2Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, 
Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.  

 
 

§ 13 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Die Verpflichtungsermächtigungen, die in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
oder in besonderen Fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme veranschlagt werden, sind im Teilfinanzplan bei 
den einzelnen Investitionsmaßnahmen gesondert auszuweisen, soweit nicht die Positionen der mittelfristigen 
Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden. 2Für Investitionen mit Kosten unterhalb der vom 
Rat festgelegten Wertgrenzen können sie zusammengefasst ausgewiesen werden. 
 
(2) 1Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnah-
men in Anspruch genommen werden können. 2Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 
 

§ 14 
Investitionen 

 
(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan aus-
gewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und 
der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
 
(2) 1Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kos-
tenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maß-
nahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der 
Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. 2Die Unterlagen müssen auch die voraus-
sichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung 
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. 
 
(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberech-
nung vorliegen. 
 
 

§ 15 
Verfügungsmittel 

 
1Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan gesondert anzugeben. 
2Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. 
3Sie sind nicht übertragbar. 
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§ 16 
Fremde Finanzmittel 

 
(1) Im Finanzplan werden nicht veranschlagt 
1. durchlaufende Finanzmittel, 
2. Finanzmittel, die die Gemeinde auf Grund rechtlicher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen 

öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen 
Finanzmittel), 

3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institu-
tion, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeinde vereinnahmt oder 
ausgezahlt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann anordnen, dass Zahlungen nach Absatz 1 angenommen 
oder geleistet werden dürfen, wenn dies im Interesse der Gemeinde liegt und gewährleistet ist, dass diese Zah-
lungen in die Prüfung der Zahlungsabwicklung einbezogen werden. 
 
 

§ 17 
Interne Leistungsbeziehungen 

 
Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen 
erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und 
müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. 

 
 

§ 18 
Kosten- und Leistungsrechnung 

 
(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung 
der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgaben-
erfüllung geführt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. 

 
 

§ 19 
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 

 
(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind 
bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. 
 
(2) 1Die Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen richtet sich nach den im Haushaltsjahr 
voraussichtlich besetzten Stellen. 2Dabei können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellen-
plan geführt werden, zentral veranschlagt werden.  
 
(3) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen können auf die Teilpläne nach der Höhe der dort ausgewie-
senen Personalaufwendungen aufgeteilt oder zentral veranschlagt werden. 
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Dritter Abschnitt 
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 

 
§ 20 

Grundsatz der Gesamtdeckung  
 

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen 
1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, 
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende 

Verwaltungstätigkeit, 
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die 
Investitionstätigkeit. 

 
 

§ 21 
Bildung von Budgets 

 
(1) 1Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. 
2In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbind-
lich. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.  
 
(2) 1Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und 
Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. 2Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen 
und Mindereinzahlungen für Investitionen. 3Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als 
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 
 
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. 
 
 

§ 22 
Ermächtigungsübertragung 

 
(1) 1Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des fol-
genden Haushaltsjahres verfügbar. 2Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im 
Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
(2) 1Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haus-
haltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann. 2Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 
(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entspre-
chenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen 
zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 

 
(4) 1Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswir-
kungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. 2Die Übertragungen sind im Jah-
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resabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) geson-
dert anzugeben. 
 
 

§ 23 
Bewirtschaftung und Überwachung 

 
(1) 1Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn 
die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. 2Das Gleiche gilt für Verpflich-
tungsermächtigungen. 3Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel 
gesichert sein. 4Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wer-
den.  
 
(2) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit 
sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung 
auszuweisen.  
 
(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzei-
tig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.  

 
(4) 1Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche in geringer Höhe geltend zu machen, es sei denn, dass die 
Einziehung aus wirtschaftlichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. 2Mit juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. 

 
 

§ 24 
Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 

 
(1) 1Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann 
die Kämmerin oder der Kämmerer, wenn eine solche oder ein solcher nicht bestellt ist, die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen sperren. 2§ 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung bleibt unberührt.  
 
(2) Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn nach Absatz 1 Satz 1 eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
ausgesprochen worden ist oder wenn sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich 
die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nach § 4 Abs. 4 nicht nur geringfügig erhöhen. 

 
 

§ 25 
Vergabe von Aufträgen 

 
(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtferti-
gen. 
 
(2) Bei der Vergabe von Aufträgen in einer finanziellen Größenordnung unterhalb der durch die Europäische 
Union festgelegten Schwellenwerte sind die Vergabebestimmungen anzuwenden, die das Innenministerium be-
kannt gibt. 
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§ 26 
Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
(1) 1Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
2Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen. 
 
(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. 
 
(3) 1Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Fal-
les für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. 2Das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrech-
nung von geleisteten Beträgen.  

 
 
 

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 

 
§ 27 

Buchführung 
 
(1) 1Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage sind nach dem System der doppelten Buch-
führung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und 
nachprüfbar aufzuzeichnen. 2Die Bücher müssen Auswertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der sachli-
chen Ordnung sowie in zeitlicher Ordnung zulassen.  
 
(2) 1Die Eintragungen in die Bücher müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, 
so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar sind. 2Eine Eintragung oder 
eine Aufzeichnung in den Büchern darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist. 3Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 
 
(3) 1Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che und Verpflichtungen zu erbringen ist, zu Grunde zu legen (begründende Unterlagen). 2Die Buchungsbelege 
müssen Hinweise enthalten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. 
 
(4) 1Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle sind die Zahlungen für den Ausweis in der 
Finanzrechnung durch eine von der Gemeinde bestimmte Buchungsmethode zu ermitteln. 2Die Ermittlung darf 
nicht durch eine indirekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis erfol-
gen.  
 
(5) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sichergestellt werden, dass 
1. fachlich geprüfte Programme und freigegebene Verfahren eingesetzt werden, 
2. die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, verarbeitet und ausgegeben werden, 
3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann, welche Daten eingegeben oder verändert hat, 
4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann, 
5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert werden  können, 
6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen jederzeit in angemessener Frist lesbar 

und maschinell auswertbar sind,  
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7. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbewahrt werden, 
8. elektronische Signaturen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sind, 
9. die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder Zah-

lungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs 
erforderlich sind, einschließlich eines Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze und die Dokumentati-
on der eingesetzten Programme und Verfahren bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verfügbar bleiben; § 
58 bleibt unberührt, 

10. die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbei-
tung und der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich abgegrenzt wird. 

 
(6) Für durchlaufende Finanzmittel sowie andere haushaltsfremde Vorgänge sind gesonderte Nachweise zu füh-
ren.  
 
(7) 1Der Buchführung ist der vom Innenministerium bekannt gegebene Kontenrahmen zu Grunde zu legen. 2Der 
Kontenrahmen kann bei Bedarf ergänzt werden. 3Die eingerichteten Konten sind in einem Verzeichnis (Konten-
plan) aufzuführen.  
 
 

§ 28 
Inventur, Inventar 

 
(1) 1In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden 
Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. 2Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
und Schulden anzugeben (Inventar). 3Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle drei Jahre durch eine 
körperliche Inventur aufzunehmen.  
 
(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen. 
 
(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige 
Dritte nachvollziehbar sind. 
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. 2Die 
örtlichen Vorschriften müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung der Absätze 1 bis 3 und der §§ 29 und 
58 enthalten. § 31 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 29 
Inventurvereinfachungsverfahren 

 
(1) Ein Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert an Vermögensge-
genständen aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur), wenn gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen 
Verhältnisse zutreffend darstellt werden. § 28 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. 
 
(2) 1Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert 
auch mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder durch andere geeignete 
Verfahren ermittelt werden. 2Der Aussagewert dieser Ermittlung muss der tatsächlichen Bestandsaufnahme 
gleichkommen und das Verfahren den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 
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(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kann ver-
zichtet werden.   

 
(4) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse 
für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.  
 
 

§ 30 
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

 
(1) 1Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die 
Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die durch-
laufenden und die fremden Finanzmittel nach § 16 Abs. 1 gesondert zu erfassen. 2Der Zahlungsabwicklung oblie-
gen außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.  
 
(2) 1Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen und 
festzustellen (sachliche und rechnerische Feststellung). 2Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die 
Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung. 
 
(3) 1Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht von demselben Beschäftigten wahrgenommen werden. 
Beschäftigten, denen die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlungen obliegt, darf die Befugnis zur sachli-
chen und rechnerischen Feststellung nur übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen 
beurteilt werden kann. 2Zahlungsaufträge sind von zwei Beschäftigten freizugeben. 
 
(4) 1Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungstages 
mit den Bankkonten abzugleichen. 2Am Ende des Haushaltsjahres sind sie für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. 
 
(5) 1Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. 2Überwacht die örtliche Rech-
nungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung, kann von der unvermuteten Prüfung abgesehen werden.   
 
(6) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der 
im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen.  
 
 

§ 31 
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

 
(1) 1Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichti-
gung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzu-
stellen, sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister nähere Vorschriften unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. 2Die Vorschriften können ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvor-
behalt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters vorsehen, müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und 
bedürfen der Schriftform. 3Sie sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
 
(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung des § 23 Abs. 4 
und der §§ 27, 30 und 58 sowie über 
1. die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) mit Festlegungen über  

1.1  sachbezogene Verantwortlichkeiten, 
1.2  schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder elektronische Signaturen mit Angabe von Form und Umfang, 
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1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung mit Festlegung eines Verantwortlichen 
für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, 

1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsabwicklung sowie die Identifikation von Buchungen, 
1.5 die tägliche Abstimmung der Konten mit Ermittlung der Liquidität, 
1.6 die Jahresabstimmung der Konten für den Jahresabschluss, 
1.7 die Behandlung von Kleinbeträgen, 
1.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde, 
1.9 Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Festlegung einer zentralen Stelle,  

2. den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über  
2.1 die Freigabe von Verfahren, 
2.2 Berechtigungen im Verfahren, 
2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen, 
2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen und zeitlichen Buchung,  
2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen, 
2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren, 
2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der 

fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung, 
3 die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen über  

3.1 Einrichtung von Bankkonten, 
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im Bankverkehr, 
3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte und Auto-

maten, 
3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte sowie Schecks, 
3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 
3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 
3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung und fremde Finanzmittel, 

4 die Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über 
4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion, 
4.2 die Sicherheitseinrichtungen, 
4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchführung und Zahlungsabwicklung, 
4.4 regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 
4.5 die Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung und des Kämmerers,  

5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen sowie von Unterlagen nach § 58 
enthalten.  
 
(3) Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, können mit der Stundung, Niederschlagung und 
Erlass von gemeindlichen Ansprüchen beauftragt werden, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient und 
eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet ist.  
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung. Sie oder er kann 
die Aufsicht einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem sonstigen Beschäftigten über-
tragen, der oder dem nicht die Abwicklung von Zahlungen obliegt. 2Ist eine Kämmerin oder ein Kämmerer bestellt, 
so hat sie oder er die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern sie oder er nicht nach § 93 Abs. 2 der Gemein-
deordnung als Verantwortliche oder als Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung bestellt ist. 
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Fünfter Abschnitt 
Vermögen und Schulden 

 
§ 32 

Allgemeine Bewertungsanforderungen 
 

(1) 1Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden ist unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen. 2Dabei gilt insbesondere:  
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen. 
2. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.  
3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab-

schlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn sie 
am Abschlussstichtag realisiert sind. 

4. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der 
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.  

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten wer-
den.  

 
(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeordnung und diese 
Verordnung etwas anderes vorsehen. 
 
 

§ 33 
Wertansätze für Vermögensgegenstände  

 
(1) 1Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum 
daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. 2Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszu-
weisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. 
 
(2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu er-
werben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträgli-
chen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.  
 
(3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme 
von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu gehören die Materialkosten, 
die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 3Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungs-
gemeinkosten können einbezogen werden. 

 
(4) 1Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig 
den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und 
einer Abnutzung unterliegen, sind als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen und können im laufen-
den Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben werden. 2Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer können 
die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht werden.    
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§ 34 
Bewertungsvereinfachungsverfahren 

 
(1) 1Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, 
die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebil-
det werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Schwankungen unterliegt. 2Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und vor 
der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.   
 
(2) Wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren und 
eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen. 
 
(3) 1Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd 
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit 
dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. 2Dies gilt auch für Rückstellungen für nicht genommenen 
Urlaub, Überstunden und Garantien.  
 
 

§ 35 
Abschreibungen 

 
(1) 1Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand vor-
aussichtlich genutzt wird. 3Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung können dann ange-
wandt werden, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht.  
 
(2) 1Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 kann im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der 
auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der 
Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres entfällt. 2Im Jahr ihrer Veräußerung kann für diese Ver-
mögensgegenstände nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der auf die 
vollen Monate im Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfällt. 
 
(3) 1Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die 
vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. 2Innerhalb 
des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestim-
mung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Ab-
schreibungen gewährleistet wird. 3Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögens-
gegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anfor-
derung vorzulegen.    
 
(4) 1Wird durch Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens eine Verlängerung seiner 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. 2Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. 
 
(5) 1Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. 2Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, 
um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. 
3Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 
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(6) Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Her-
stellung von Infrastrukturvermögen können außerplanmäßige Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Ver-
mögensgegenstände linear auf den Zeitraum verteilt werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft 
oder hergestellt werden. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(7) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.    
 
(8) 1Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines 
Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag 
der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen 
vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. 2Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 

 
 

§ 36 
Rückstellungen 

 
(1) 1Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen. 2Zu 
den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften 
und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. 3Für die Rückstellungen ist im Teil-
wertverfahren der Barwert zu ermitteln. 4Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde 
zu legen. 5Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 des Landesbeamtengesetzes sowie andere An-
sprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Ver-
sorgungsbezüge nach Satz 1 ermittelt werden. 6Der Prozentsatz nach Satz 5 ist aus dem Verhältnis des Volu-
mens der gezahlten Leistungen nach Satz 5 zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. 7Er 
bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haus-
haltsjahren. 8Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.   

 
(2) 1Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. 2Das gilt entsprechend 
für die Sanierung von Altlasten.   
 
(3) 1Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. 2Die 
vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.  
 
(4) 1Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 
sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. 2Es muss 
wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschluss-
stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 
 
(5) Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen 
angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
 
(6) 1Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelas-
sen sind. 2Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. 
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Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 

Jahresabschluss 
 
(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. 
2Der Jahresabschluss besteht aus 
1. der Ergebnisrechnung, 
2. der Finanzrechnung, 
3. den Teilrechnungen, 
4. der Bilanz und 
5. dem Anhang. 
 
(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 beizufügen.  
 
 

§ 38 
Ergebnisrechnung 

 
(1) 1In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt 
von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 ent-
sprechend.  
 
(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vor-
jahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich 
anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.   
  
 

§ 39 
Finanzrechnung 

 
1In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen 
getrennt von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. 3Für die Aufstellung der Finanzrechnung 
finden § 3 und § 38 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 4In dieser Aufstellung sind die Zahlungen aus der Auf-
nahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. 5Fremde Finanzmittel nach 
§ 16 Abs. 1 sind darin in Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert vor den gesamten liquiden Mitteln aus-
zuweisen.    
 
 

§ 40 
Teilrechnungen 

 
(1) Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrech-
nung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. § 38 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen 
und Kennzahlen zu ergänzen.  
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§ 41 
Bilanz 

 
(1) Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu 
gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte 
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. 
 
(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Anlagevermögen,  

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 
1.2 Sachanlagen,  

 1.2.1      Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.1.1  Grünflächen, 
1.2.1.2  Ackerland, 
1.2.1.3  Wald, Forsten, 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke, 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
1.2.2.2 Schulen, 
1.2.2.3 Wohnbauten, 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

1.2.3  Infrastrukturvermögen,  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, 

1.3   Finanzanlagen,  
1.3.1      Anteile an verbundenen Unternehmen, 
1.3.2       Beteiligungen, 
1.3.3       Sondervermögen, 
1.3.4       Wertpapiere des Anlagevermögens, 
1.3.5       Ausleihungen, 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen, 
1.3.5.2 an Beteiligungen, 
1.3.5.3 an Sondervermögen, 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen, 

2. Umlaufvermögen, 
2.1  Vorräte, 

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
  2.1.2  Geleistete Anzahlungen, 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 
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  2.2.1       Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, 
    2.2.1.1      Gebühren, 
    2.2.1.2       Beiträge, 
    2.2.1.3       Steuern, 
    2.2.1.4       Forderungen aus Transferleistungen, 

2.2.1.5       Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, 
  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, 

2.2.2.1       gegenüber dem privaten Bereich, 
2.2.2.2       gegenüber dem öffentlichen Bereich, 
2.2.2.3       gegen verbundene Unternehmen, 

    2.2.2.4       gegen Beteiligungen, 
2.2.2.5      gegen Sondervermögen, 

2.2.3    Sonstige Vermögensgegenstände, 
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 2.4 Liquide Mittel, 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung, 
zu gliedern und nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 um den Posten 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
zu ergänzen. 
 
(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Eigenkapital, 

1.1 Allgemeine Rücklage, 
1.2 Sonderrücklagen, 
1.3 Ausgleichsrücklage, 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 

2. Sonderposten, 
2.1 für Zuwendungen, 
2.2 für Beiträge, 
2.3 für den Gebührenausgleich, 
2.4 Sonstige Sonderposten, 

3. Rückstellungen, 
3.1 Pensionsrückstellungen, 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten, 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen, 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5, 

4. Verbindlichkeiten, 
4.1 Anleihen, 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 
4.2.2 von Beteiligungen, 
4.2.3 von Sondervermögen, 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich, 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 
zu gliedern. 
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(5) 1In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absätzen 3 und 4 der Betrag des Vorjahres anzugeben. 2Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern. 3Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, 
kann entfallen, es sei denn, dass im vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen 
wurde. 
 
(6) 1Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Ab-
sätze 3 und 4 erfasst wird. 2Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. 3Werden Posten hinzugefügt, 
ist dies im Anhang anzugeben.  
 
(7) 1Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, 
der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schul-
denlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. 2Die Zusam-
menfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. 3Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen 
Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.  
 
(8) Die Zuordnung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden zu den Posten der Bilanz ist auf 
der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.  
 
 

§ 42 
Rechnungsabgrenzungsposten 

 
(1) Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.  
 
(2) 1Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Auszahlungsbetrag, so darf der Unterschieds-
betrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. 2Der Unterschiedsbetrag ist durch 
planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden 
können. 
 
(3) Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit 
sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 
 
 

§ 43 
Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 

 
(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst herge-
stellt wurden, dürfen nicht aktiviert werden. 
 
(2) 1Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Ei-
gentum hat, sind die Vermögensgegenstände zu aktivieren. 2Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch 
die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist 
diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsver-
pflichtung aufzulösen.      
 
(3) 1Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gem. § 22 übertragen, ist in deren Höhe im Eigenkapital eine 
zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. 2Die Auflösung ist entsprechend der Inanspruchnahme oder mit 
Ablauf der Verfügbarkeit der Ermächtigungen vorzunehmen. 3In Höhe der nicht in Anspruch genommenen Er-
mächtigungen ist diese zweckgebundene Rücklage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. 
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(4) 1Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertrags-
wirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten 
Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. 2Diese Sonderrücklage kann auch 
gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu 
sichern. 3In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, ist die Sonderrück-
lage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage insoweit aufzulösen. 4Sonstige Sonderrücklagen dürfen nur 
gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.    
 
(5) 1Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und 
gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen 
anzusetzen. 2Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes vorzunehmen.    

 
(6) 1Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach 
§ 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Son-
derposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. 2Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind 
im Anhang anzugeben. 
 
(7) Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag 
auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert 
auszuweisen. 
 
 

§ 44 
Anhang 

 
(1) 1Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen 
können. 2Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. 3Zu erläutern sind 
auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen 
sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.   
 
(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilan-

zierungsmethoden, 
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 

gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 
4. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich 

um wesentliche Beträge handelt, 
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Ab-

schreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,  
8. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und 

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den 
Anhang vorgesehen sind. 
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(3) Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 
bis 47 beizufügen. 

 
 

§ 45 
Anlagenspiegel 

 
(1) Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens ent-
sprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 zu gliedern. 

 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, 
Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Ab-
schlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben. 
 
 

§ 46  
Forderungsspiegel 

 
(1) Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen. Er ist mindestens entsprechend § 
41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern. 
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 ist jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis 
fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
 

§ 47 
Verbindlichkeitenspiegel 

 
(1) 1Im Verbindlichkeitenspiegel sind mindestens die folgenden Posten auszuweisen: 
1. Anleihen, 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,  

2.1 von verbundenen Unternehmen, 
2.2 von Beteiligungen, 
2.3 von Sondervermögen, 
2.4 vom öffentlichen Bereich, 

2.4.1 vom Bund,  
2.4.2 vom Land, 
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 
2.4.4 von Zweckverbänden, 
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 

2.5 vom privaten Kreditmarkt, 
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten, 
2.5.2 von übrigen Kreditgebern, 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 
3.1 vom öffentlichen Bereich, 
3.2 vom privaten Kreditmarkt, 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, 
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
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7. Sonstige Verbindlichkeiten. 
2Nachrichtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter 
Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen.  
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 1 sind jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem 
bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag an-
zugeben. 
 
 

§ 48 
Lagebericht 

 
1Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. 2Dazu ist ein Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu 
geben. 3Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres einge-
treten sind, ist zu berichten. 4Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. 5In die Analyse sollen die produktorientierten 
Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen 
Ergebnisse erläutert werden. 6Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde 
einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.  
 
 

 
Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49    

Gesamtabschluss 
 
(1) Der Gesamtabschluss besteht aus  
1. der Gesamtergebnisrechnung, 
2. der Gesamtbilanz, 
3. dem Gesamtanhang. 
 
(2) Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. 
 
(3) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes be-
stimmt ist, die §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches verwiesen wird, finden diese in der 
Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
August 2002 (BGBl. I S. 3412), entsprechende Anwendung. 
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§ 50 
Konsolidierung 

 
(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sind entsprechend den §§ 
300 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. 
 
(2) Stehen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, 
sind diese entsprechend Absatz 1 zu konsolidieren. Dies gilt auch, wenn der Gemeinde 
1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, 
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen 

oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder 
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen 

Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 
 
(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind entsprechend den §§ 
311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren.  

 
 

§ 51 
Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 

 
(1) 1Durch den Gesamtlagebericht ist das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbstständigten Aufgabenberei-
che zu erläutern. 2Dazu sind in einem Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Ge-
samtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. 3Außerdem hat der La-
gebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechen-
de Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche 
und der Gesamtlage der Gemeinde zu enthalten. 4In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kenn-
zahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse 
erläutert werden. 5Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde ein-
zugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
 
(2) 1Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige 
Dritte die Wertansätze beurteilen können. 2Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und 
Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben.  
 
(3) Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstan-
dards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches be-
kannt gemachten Form beizufügen. 
 
 

§ 52 
Beteiligungsbericht 

 
(1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben und zu erläutern 
1. die Ziele der Beteiligung, 
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 
3. die Beteiligungsverhältnisse, 
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, 
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5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen, 
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, 
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen, 
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.  
 
(2) 1Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzu-
bilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. 2Die Darstellung kann bei 
den Bilanzen auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen 
Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. 3Bei den Gewinn- und 
Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unabhängig von der Einhal-
tung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. 4Werden bei den Beteiligungen für 
die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.  
 
(3) Dem Bericht ist eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an 
jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.  
 
 
  

Achter Abschnitt 
Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz 

 
§ 53 

Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
 

(1) 1Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz nach § 92 der Gemeindeordnung unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und der in der Gemeindeordnung und dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften 
aufzustellen. 2Die Eröffnungsbilanz ist entsprechend § 41 Absätze 3 und 4 zu gliedern, ihr ist ein Anhang ent-
sprechend § 44 Absätze 1 und 2 sowie ein Forderungsspiegel nach § 46 und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 
47 beizufügen. 3Sie ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.  

 
(2) 1Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur nach § 28 durchzuführen und ein Inventar aufzu-
stellen. 2§ 29 Absätze 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 54 
Ermittlung der Wertansätze 

 
(1) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. 2Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und 
Schulden finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 entsprechende Anwendung, soweit nicht nach den §§ 55 
und 56 zu verfahren ist. 3Dabei ist bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeit-
lich begrenzt ist, die Restnutzungsdauer festzulegen.  
 
(2) Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen dürfen Sachverhalte, für die Rückstellungen nach § 36 ge-
bildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt werden. 
 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 177



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

 
§ 55 

Besondere Bewertungsvorschriften 
 

(1) 1Bei bebauten Grundstücken, die für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung, im Gesetz über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 1998 S. 122) und im Rettungsgesetz vom 
24. November 1992 (GV. NRW. 1992 S. 458) benannten Aufgabenbereiche genutzt werden, sollen die Gebäude 
anhand des Sachwertverfahrens bewertet werden. 2Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskos-
ten zu Grunde zu legen, sofern nicht ausnahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen für die Wertermittlung 
verfügbar sind. 3Insbesondere Gebäude oder wesentliche Gebäudeteile, die in marktvergleichender Weise ge-
nutzt werden, können abweichend von Satz 2 anhand des Ertragswertverfahrens bewertet werden. 4Der Grund 
und Boden ist mit 25 bis 40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der beste-
henden örtlichen Lage anzusetzen. 
 
(2) 1Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde ist mit 10 
v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten 
gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser 
des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. 2Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht 
wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro pro 
Quadratmeter anzusetzen.   
 
(3) 1Für die Kulturpflege bedeutsame bewegliche Vermögensgegenstände sollen, wenn sie auf Dauer versichert 
sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden 
Wert angesetzt werden. 2Sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kultur-
objekte können mit einem Erinnerungswert angesetzt werden. 
 
(4) Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, und Bodendenkmäler 
sind mit einem Erinnerungswert anzusetzen.  
 
(5) Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den einzelnen Posten des Sachanlagevermö-
gens ist nicht vorzunehmen. Wertmindernde Umstände sind zu berücksichtigen. 
 
(6) 1Beim Ansatz von Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen Wertpapieren, die an einer 
Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, 
findet Absatz 7 entsprechende Anwendung. 2Beteiligungen an Unternehmen, die nach § 116 Abs. 3 der Gemein-
deordnung nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden brauchen, sowie Sondervermögen und rechtlich 
unselbstständige Stiftungen können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden. 3Die übrigen 
Beteiligungen an Unternehmen sollen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswert-
verfahrens oder des Substanzwertverfahrens bewertet werden. 4Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentli-
chen wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt werden. 
 
(7) 1Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind, sind mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Bilanzstich-
tag anzusetzen; andere Wertpapiere mit ihren historischen Anschaffungskosten. Wertpapiere sind als Anlage-
vermögen zu aktivieren. 2Sie sind nur dann als Umlaufvermögen anzusetzen, wenn sie zur Veräußerung oder als 
kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind. 
 
(8) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen fin-
det § 35 Abs. 3 entsprechende Anwendung.  
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(9) Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden sowie die Zuordnung der ermittelten Wertansätze 
zu den Posten der Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage der vom Innenministerium bekannt gegebenen Bewer-
tungsrichtlinie vorzunehmen.  
 
 

§ 56 
Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 

 
(1) 1Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, 
müssen nicht angesetzt werden. 2Sie können mit ihrem Zeitwert, wenn sie noch länger als ein Jahr genutzt wer-
den, oder mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.   
 
(2) Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen sind mit 
dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzahlungen mit dem Geldkurs in Euro umzurechnen. 
 
(3) 1Eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, so-
wie von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen kann unterbleiben, wenn deren voraussichtliche Nutzungs-
dauer nicht erheblich von der des zugehörigen Gebäudes abweicht oder wenn diese keine wesentliche Bedeu-
tung haben. 2Dies gilt nicht für Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend in ein Gebäude eingebaut oder 
eingefügt sind (Scheinbestandteile).  
 
(4) Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können übernom-
men werden. 
 
(5) 1Für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaßnahme verbundene Vermögensgegenstände kann der 
Vom-Hundert-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
des geförderten Vermögensgegenstandes mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stich-
proben oder durch andere geeignete Verfahren pauschal ermittelt werden. 2Dieser Vom-Hundert-Anteil ist der 
Ermittlung des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des 
Vermögensgegenstandes zu Grunde zu legen. 
 
 

§ 57  
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegens-
tände oder Sonderposten oder Schulden  
1. mit einem zu niedrigen Wert, 
2. mit einem zu hohen Wert,  
3. zu Unrecht oder  
4. zu Unrecht nicht 
angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich 
um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. 2Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Ab-
schlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden 
nicht mehr bestehen. 3Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag 
bestehenden objektiven Verhältnisse. 
 
(2) 1Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 2Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz 
zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. 3Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine 
neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessenspielräumen ist nicht zulässig. 
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Neunter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 58 

Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
 
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse, die dazu 
ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege und die Unterlagen über den Zah-
lungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz geordnet und sicher aufzubewahren. 
 
(2) 1Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungsbilanz sind dauernd aufzubewahren. 2Die Bücher sind zehn Jahre, 
die Belege und die sonstigen Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren. 3Die Fristen beginnen am 1. Januar des 
der Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres. 
 
(3) Bei der Sicherung der Bücher, der Belege und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder 
Bildträger muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen 
übereinstimmt, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar und maschinell auswertbar ist und jederzeit 
innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden kann.  
 
(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher und Belege gespeichert sind, geändert oder abgelöst, 
muss die maschinelle Auswertung der gespeicherten Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen auch mit den 
geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes System gewährleistet sein.     
 
 

§ 59 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

 
Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermögen der Gemeinde gesetzliche Vorschriften über die Haus-
haltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese Verordnung sinngemäß. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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3. Handelsgesetzbuch (Auszug) 
 
Die in § 50 Abs. 1 und 3, § 51 Abs. 3 und § 52 Abs. 2 GemHVO NRW zur Anwendung durch die Gemeinde im 
Rahmen ihres Haushaltsrechts bestimmten handelsrechtlichen Vorschriften §§ 301 bis 309 sowie §§ 311 und 312 
sind nach § 49 Abs. 4 GemHVO NRW in der Fassung des Handelsgesetzbuches (Stand 2002) entsprechend 
anzuwenden. Die übrigen in der Gemeindeordnung oder Gemeindehaushaltsverordnung genannten Paragraphen 
in ihrer jeweils aktuellen Fassung (letzte Änderung durch das BilMoG 2009). 
 
 

Zweiter Titel 
Bilanz 

 
§ 266 

Gliederung der Bilanz 
 

(1) Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. Dabei haben große und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 
3, 2) auf der Aktivseite die in Absatz 2 und auf der Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert 
und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen nur 
eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen 
bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. 
 
(2) Aktivseite  
A. Anlagevermögen:  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:  
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte; 
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten; 
2. Geschäfts- oder Firmenwert; 
3. geleistete Anzahlungen; 

II. Sachanlagen:  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstü-

cken; 
2. technische Anlagen und Maschinen; 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 

III. Finanzanlagen:  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
3. Beteiligungen; 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
5. Wertpapiere des Anlagevermögens; 
6. sonstige Ausleihungen. 

B. Umlaufvermögen:  
I. Vorräte:  

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen; 
3. fertige Erzeugnisse und Waren; 
4. geleistete Anzahlungen; 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 
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3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
4. sonstige Vermögensgegenstände; 

III. Wertpapiere:  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. sonstige Wertpapiere; 

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. 
C. Rechnungsabgrenzungsposten. 
D. Aktive latente Steuern. 
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. 
 
(3) Passivseite  
A. Eigenkapital:  

I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen:  

1. gesetzliche Rücklage; 
2. Rücklage für eigene Anteile an einem herrschenden oder mehrfach beteiligten Unternehmen; 
3. satzungsmäßige Rücklagen; 
4. andere Gewinnrücklagen; 

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

B. Rückstellungen:  
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; 
2. Steuerrückstellungen; 
3. sonstige Rückstellungen. 

C. Verbindlichkeiten:  
1. Anleihen 

davon konvertibel; 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; 
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen; 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel; 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; 
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
8. sonstige Verbindlichkeiten, 

davon aus Steuern, 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. 

D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
E. Passive latente Steuern. 
 
 

§ 271 
Beteiligungen. Verbundene Unternehmen 

 
(1) Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch 
Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die An-
teile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Auf die Berechnung ist 
§ 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen 
Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung im Sinne dieses Buches. 
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(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind solche Unternehmen, die als Mutter- oder Tochterun-
ternehmen (§ 290) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkon-
solidierung einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am weitestgehenden Konzernab-
schluss nach dem Zweiten Unterabschnitt aufzustellen hat, auch wenn die Aufstellung unterbleibt, oder das einen 
befreienden Konzernabschluss nach § 291 oder nach einer nach § 292 erlassenen Rechtsverordnung aufstellt 
oder aufstellen könnte; Tochterunternehmen, die nach § 295 oder § 296 nicht einbezogen werden, sind ebenfalls 
verbundene Unternehmen. 
 
 

Dritter Titel 
Gewinn- und Verlustrechnung 

 
§ 275 

Gliederung 
 

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkos-
tenverfahren aufzustellen. Dabei sind die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten in der angegebenen Reihenfol-
ge gesondert auszuweisen. 
 
(2) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind auszuweisen:  
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand:  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand:  
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 

davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen:  

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen 

Abschreibungen überschreiten 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10.  Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
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20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(3) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind auszuweisen:  
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(4) Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in der Gewinn- und Verlustrechnung erst nach dem 
Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ausgewiesen werden. 
 
 

§ 276 
Größenabhängige Erleichterungen 

 
Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1, 2) dürfen die Posten § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 oder 
Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und 6 zu einem Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis" zusammenfassen. Kleine Kapi-
talgesellschaften brauchen außerdem die in § 277 Abs. 4 Satz 2 und 3 verlangten Erläuterungen zu den Posten 
"außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" nicht zu machen. 
 
 

§ 277 
Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

 
(1) Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von für die gewöhn-
liche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus von für die ge-
wöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmäle-
rungen und der Umsatzsteuer auszuweisen. 
 
(2) Als Bestandsveränderungen sind sowohl Änderungen der Menge als auch solche des Wertes zu berücksichti-
gen; Abschreibungen jedoch nur, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft sonst üblichen Abschreibungen nicht 
überschreiten. 
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(3) Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 sind jeweils gesondert auszuweisen oder 
im Anhang anzugeben. Erträge und Aufwendungen aus Verlustübernahme und auf Grund einer Gewinngemein-
schaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene oder abgeführte Gewinne 
sind jeweils gesondert unter entsprechender Bezeichnung auszuweisen. 
 
(4) Unter den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" sind Erträge und Auf-
wendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft anfallen. 
Die Posten sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit die ausgewiesenen Beträ-
ge für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Satz 2 gilt entsprechend für alle 
Aufwendungen und Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 
 
(5) Erträge aus der Abzinsung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten „Sonstige 
Zinsen und ähnliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen“ auszuweisen. Erträge aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
gesondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter dem Posten 
„Sonstige betriebliche Aufwendungen“ auszuweisen. 
 
 

Vierter Titel 
Vollkonsolidierung 

 
§ 300 

Konsolidierungsgrundsätze. Vollständigkeitsgebot 
 

(1) In dem Konzernabschluss ist der Jahresabschluss des Mutterunternehmens mit den Jahresabschlüssen der 
Tochterunternehmen zusammenzufassen. An die Stelle der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an den 
einbezogenen Tochterunternehmen treten die Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten der Tochterunternehmen, soweit sie nach dem Recht des Mutterun-
ternehmens bilanzierungsfähig sind und die Eigenart des Konzernabschlusses keine Abweichungen bedingt oder 
in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwen-
dungen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind unabhängig von ihrer Berücksichtigung in 
den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterunter-
nehmens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht. Nach dem Recht des Mutterun-
ternehmens zulässige Bilanzierungswahlrechte dürfen im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in 
den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Ansätze, 
die auf der Anwendung von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des 
Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Aus-
nahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. 
 
 

§ 301 
Kapitalkonsolidierung 

 
(1) Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an einem in den Konzernabschluss einbe-
zogenen Tochterunternehmen wird mit dem auf diese Anteile entfallenden Betrag des Eigenkapitals des Tochter-
unternehmens verrechnet. Das Eigenkapital ist anzusetzen  
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1. entweder mit dem Betrag, der dem Buchwert der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensge-
genstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten, gegebenenfalls 
nach Anpassung der Wertansätze nach § 308 Abs. 2, entspricht, oder 

2. mit dem Betrag, der dem Wert der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, 
Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten entspricht, der diesen an 
dem für die Verrechnung nach Absatz 2 gewählten Zeitpunkt beizulegen ist. 

Bei Ansatz mit dem Buchwert nach Satz 2 Nr. 1 ist ein sich ergebender Unterschiedsbetrag den Wertansätzen 
von in der Konzernbilanz anzusetzenden Vermögensgegenständen und Schulden des jeweiligen Tochterunter-
nehmens insoweit zuzuschreiben oder mit diesen zu verrechnen, als deren Wert höher oder niedriger ist als der 
bisherige Wertansatz. 
 
(2) Die Verrechnung nach Absatz 1 wird auf der Grundlage der Wertansätze zum Zeitpunkt des Erwerbs der 
Anteile oder der erstmaligen Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss oder, beim Er-
werb der Anteile zu verschiedenen Zeitpunkten, zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen Tochterunterneh-
men geworden ist, durchgeführt. Der gewählte Zeitpunkt ist im Konzernanhang anzugeben. 
 
(3) Ein bei der Verrechnung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 entstehender oder ein nach Zuschreibung oder Verrech-
nung nach Absatz 1 Satz 3 verbleibender Unterschiedsbetrag ist in der Konzernbilanz, wenn er auf der Aktivseite 
entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite entsteht, als Unterschiedsbetrag aus 
der Kapitalkonsolidierung auszuweisen. Der Posten und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im 
Anhang zu erläutern. Werden Unterschiedsbeträge der Aktivseite mit solchen der Passivseite verrechnet, so sind 
die verrechneten Beträge im Anhang anzugeben. 
 
(4) Absatz 1 ist nicht auf Anteile an dem Mutterunternehmen anzuwenden, die dem Mutterunternehmen oder 
einem in den Konzernabschlusseinbezogenen Tochterunternehmen gehören. Solche Anteile sind in der Konzern-
bilanz als eigene Anteile im Umlaufvermögen gesondert auszuweisen. 
 
 

§ 302 
Kapitalkonsolidierung bei Interessenzusammenführung 

 
(1) Ein Mutterunternehmen darf die in § 301 Abs. 1 vorgeschriebene Verrechnung der Anteile unter den folgen-
den Voraussetzungen auf das gezeichnete Kapital des Tochterunternehmens beschränken:  
1. die zu verrechnenden Anteile betragen mindestens neunzig vom Hundert des Nennbetrags oder, falls ein 

Nennbetrag nicht vorhanden ist, des rechnerischen Wertes der Anteile des Tochterunternehmens, die nicht ei-
gene Anteile sind, 

2. die Anteile sind auf Grund einer Vereinbarung erworben worden, die die Ausgabe von Anteilen eines in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens vorsieht, und 

3. eine in der Vereinbarung vorgesehene Barzahlung übersteigt nicht zehn vom Hundert des Nennbetrags oder, 
falls ein Nennbetrag nicht vorhanden ist, des rechnerischen Wertes der ausgegebenen Anteile. 

 
(2) Ein sich nach Absatz 1 ergebender Unterschiedsbetrag ist, wenn er auf der Aktivseite entsteht, mit den Rück-
lagen zu verrechnen oder, wenn er auf der Passivseite entsteht, den Rücklagen hinzuzurechnen. 
 
(3) Die Anwendung der Methode nach Absatz 1 und die sich daraus ergebenden Veränderungen der Rücklagen 
sowie Name und Sitz des Unternehmens sind im Konzernanhang anzugeben. 
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§ 303 
Schuldenkonsolidierung 

 
(1) Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen sowie entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten sind wegzulassen. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 

§ 304 
Behandlung der Zwischenergebnisse 

 
(1) In den Konzernabschluss zu übernehmende Vermögensgegenstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen 
oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen beruhen, sind in der Konzernbi-
lanz mit einem Betrag anzusetzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellten 
Jahresbilanz dieses Unternehmens angesetzt werden könnten, wenn die in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bilden würden. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die Behandlung der Zwischenergebnisse nach Absatz 1 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
 

§ 305 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

 
(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind  
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als 
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivierte Eigenleistungen 
auszuweisen sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als andere aktivierte Ei-
genleistungen auszuweisen sind. 

 
(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht weggelassen zu werden, wenn die wegzulassen-
den Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 

§ 306 
Steuerabgrenzung 

 
Ist das im Konzernabschluss ausgewiesene Jahresergebnis auf Grund von Maßnahmen, die nach den Vorschrif-
ten dieses Titels durchgeführt worden sind, niedriger oder höher als die Summe der Einzelergebnisse der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, so ist der sich für das Geschäftsjahr und frühere Geschäftsjahre 
ergebende Steueraufwand, wenn er im Verhältnis zum Jahresergebnis zu hoch ist, durch Bildung eines Abgren-
zungspostens auf der Aktivseite oder, wenn er im Verhältnis zum Jahresergebnis zu niedrig ist, durch Bildung 
einer Rückstellung nach § 249 Abs. 1 Satz 1 anzupassen, soweit sich der zu hohe oder der zu niedrige Steuer-

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 187



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

HANDELSGESETZBUCH 

aufwand in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich ausgleicht. Der Posten ist in der Konzernbilanz oder im 
Konzernanhang gesondert anzugeben. Er darf mit den Posten nach § 274 zusammengefasst werden. 
 
 

§ 307 
Anteile anderer Gesellschafter 

 
(1) In der Konzernbilanz ist für nicht dem Mutterunternehmen gehörende Anteile an in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterunternehmen ein Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe 
ihres Anteils am Eigenkapital unter entsprechender Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert auszu-
weisen. In den Ausgleichsposten sind auch die Beträge einzubeziehen, die bei Anwendung der Kapitalkonsolidie-
rungsmethode nach § 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 dem Anteil der anderen Gesellschafter am Eigenkapital entspre-
chen. 
 
(2) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist der im Jahresergebnis enthaltene, anderen Gesellschaftern 
zustehende Gewinn und der auf sie entfallende Verlust nach dem Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" 
unter entsprechender Bezeichnung gesondert auszuweisen 
 
 

Fünfter Titel 
Bewertungsvorschriften 

 
§ 308 

Einheitliche Bewertung 
 

(1) Die in den Konzernabschluss nach § 300 Abs. 2 übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss des Mutterunter-
nehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Nach dem Recht des Mutterunternehmens 
zulässige Bewertungswahlrechte können im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresab-
schlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Abweichungen von den 
auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden sind im Konzernanhang 
anzugeben und zu begründen. 
 
(2) Sind in den Konzernabschluss aufzunehmende Vermögensgegenstände oder Schulden des Mutterunterneh-
mens oder der Tochterunternehmen in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen nach Methoden bewertet 
worden, die sich von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluss anzuwenden sind oder die von den 
gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzernab-
schluss angewendet werden, so sind die abweichend bewerteten Vermögensgegenstände oder Schulden nach 
den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden neu zu bewerten und mit den neuen Wertan-
sätzen in den Konzernabschluss zu übernehmen. Wertansätze, die auf der Anwendung von für Kreditinstitute 
oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beru-
hen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. Eine 
einheitliche Bewertung nach Satz 1 braucht nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre Auswirkungen für die Ver-
mittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind Abweichungen in Ausnahmefällen 
zulässig; sie sind im Konzernanhang anzugeben und zu begründen. 
 
(3) (aufgehoben) 
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§ 309 
Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Ein nach § 301 Abs. 3 auszuweisender Geschäfts- oder Firmenwert ist in jedem folgenden Geschäftsjahr zu 
mindestens einem Viertel durch Abschreibungen zu tilgen. Die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts 
kann aber auch planmäßig auf die Geschäftsjahre verteilt werden, in denen er voraussichtlich genutzt werden 
kann. Der Geschäfts- oder Firmenwert darf auch offen mit den Rücklagen verrechnet werden. 
 
(2) Ein nach § 301 Abs. 3 auf der Passivseite auszuweisender Unterschiedsbetrag darf ergebniswirksam nur 
aufgelöst werden, soweit  
1. eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen Konsolidierung erwartete ungünstige Ent-
wicklung der künftigen Ertragslage des Unternehmens eingetreten ist oder zu diesem Zeitpunkt erwartete Auf-
wendungen zu berücksichtigen sind oder 
2. am Abschlussstichtag feststeht, daß er einem realisierten Gewinn entspricht. 
 
 

Sechster Titel 
Anteilmäßige Konsolidierung 

 
§ 310 

 
(1) Führt ein in einen Konzernabschluss einbezogenes Mutter- oder Tochterunternehmen ein anderes Unterneh-
men gemeinsam mit einem oder mehreren nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, so darf 
das andere Unternehmen in den Konzernabschluss entsprechend den Anteilen am Kapital einbezogen werden, 
die dem Mutterunternehmen gehören. 
 
(2) Auf die anteilmäßige Konsolidierung sind die §§ 297 bis 301, §§ 303 bis 306, 308, 309 entsprechend anzu-
wenden. 
 
 

§ 311 
Definition. Befreiung 

 
(1) Wird von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ein maßgeblicher Einfluss auf die 
Geschäfts- und Finanzpolitik eines nicht einbezogenen Unternehmens, an dem das Unternehmen nach § 271 
Abs. 1 beteiligt ist, ausgeübt (assoziiertes Unternehmen), so ist diese Beteiligung in der Konzernbilanz unter 
einem besonderen Posten mit entsprechender Bezeichnung auszuweisen. Ein maßgeblicher Einfluss wird vermu-
tet, wenn ein Unternehmen bei einem anderen Unternehmen mindestens den fünften Teil der Stimmrechte der 
Gesellschafter innehat. 
 
(2) Auf eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen brauchen Absatz 1 und § 312 nicht angewendet zu 
werden, wenn die Beteiligung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
 

§ 312 
Wertansatz der Beteiligung und Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen ist in der Konzernbilanz  
1. entweder mit dem Buchwert oder 
2. mit dem Betrag, der dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Unternehmens entspricht, 
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anzusetzen. Bei Ansatz mit dem Buchwert nach Satz 1 Nr. 1 ist der Unterschiedsbetrag zwischen diesem Wert 
und dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Unternehmens bei erstmaliger Anwendung in der Konzernbilanz 
zu vermerken oder im Konzernanhang anzugeben. Bei Ansatz mit dem anteiligen Eigenkapital nach Satz 1 Nr. 2 
ist das Eigenkapital mit dem Betrag anzusetzen, der sich ergibt, wenn die Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten des assoziierten Unternehmens mit dem 
Wert angesetzt werden, der ihnen an dem nach Absatz 3 gewählten Zeitpunkt beizulegen ist, jedoch darf dieser 
Betrag die Anschaffungskosten für die Anteile an dem assoziierten Unternehmen nicht überschreiten; der Unter-
schiedsbetrag zwischen diesem Wertansatz und dem Buchwert der Beteiligung ist bei erstmaliger Anwendung in 
der Konzernbilanz gesondert auszuweisen oder im Konzernanhang anzugeben. Die angewandte Methode ist im 
Konzernanhang anzugeben. 
 
(2) Der Unterschiedsbetrag nach Absatz 1 Satz 2 ist den Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schul-
den des assoziierten Unternehmens insoweit zuzuordnen, als deren Wert höher oder niedriger ist als der bisheri-
ge Wertansatz. Der nach Satz 1 zugeordnete oder der sich nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ergebende Betrag ist 
entsprechend der Behandlung der Wertansätze dieser Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresab-
schluss des assoziierten Unternehmens im Konzernabschluss fortzuführen, abzuschreiben oder aufzulösen. Auf 
einen nach Zuordnung nach Satz 1 verbleibenden Unterschiedsbetrag und einen Unterschiedsbetrag nach Ab-
satz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz ist § 309 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Der Wertansatz der Beteiligung und die Unterschiedsbeträge werden auf der Grundlage der Wertansätze zum 
Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen Einbeziehung des assoziierten Unternehmens in den 
Konzernabschluss oder beim Erwerb der Anteile zu verschiedenen Zeitpunkten zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Unternehmen assoziiertes Unternehmen geworden ist, ermittelt. Der gewählte Zeitpunkt ist im Konzernanhang 
anzugeben. 
 
(4) Der nach Absatz 1 ermittelte Wertansatz einer Beteiligung ist in den Folgejahren um den Betrag der Eigenka-
pitalveränderungen, die den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unter-
nehmens entsprechen, zu erhöhen oder zu vermindern; auf die Beteiligung entfallende Gewinnausschüttungen 
sind abzusetzen. In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist das auf assoziierte Beteiligungen entfallende 
Ergebnis unter einem gesonderten Posten auszuweisen. 
 
(5) Wendet das assoziierte Unternehmen in seinem Jahresabschluss vom Konzernabschluss abweichende Be-
wertungsmethoden an, so können abweichend bewertete Vermögensgegenstände oder Schulden für die Zwecke 
der Absätze 1 bis 4 nach den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden bewertet werden. 
Wird die Bewertung nicht angepasst, so ist dies im Konzernanhang anzugeben. § 304 über die Behandlung der 
Zwischenergebnisse ist entsprechend anzuwenden, soweit die für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte 
bekannt oder zugänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch anteilig entsprechend den dem Mutterunter-
nehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unternehmens weggelassen werden. 
 
(6) Es ist jeweils der letzte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens zugrunde zu legen. Stellt das assozi-
ierte Unternehmen einen Konzernabschluss auf, so ist von diesem und nicht vom Jahresabschluss des assoziier-
ten Unternehmens auszugehen. 
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4. Deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
 
Die Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee e. V. (DRSC), z.B. über die Kapi-
talflussrechnung, stellen fachliche Regelungen dar. Werden diese in der vom Bundesministerium der Justiz be-
kanntgemachten Empfehlung beachtet, wird vermutet, dass damit zugleich die die Konzernrechnungslegung 
betreffenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet werden (vgl. § 342 Abs. 2 HGB). Der Deutsche 
Rechnungslegungsrat (DRS) hat am 29.10.1999 den E-DRS 2 verabschiedet. Dieser wurde am 31.05.2000 vom 
BMJ im Bundesanzeiger Nr. 103, S. 10.189, als "DRS 2 - Kapitalflussrechnung" bekannt gemacht. An diesem 
Standard sind bisher Änderungen durch den DRÄS 1, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 121a vom 
02.07.2004, S. 14.449, sowie durch den DRÄS 3, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 164 vom 31.08.2005, 
S. 13.202, erfolgt.  
 
 
4.1 Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (Kapitalflussrechnung DRS 2) 
 
Zusammenfassung 
 
In diesem Standard sind die Grundsätze festgelegt, die Mutterunternehmen zu beachten haben, die gemäß § 297 
Abs. 1 HGB eine Kapitalflussrechnung für den Konzernabschluss zu erstellen haben. 
 
In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Ge-
schäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die 
Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens. Die Zahlungsströme 
sind unsaldiert auszuweisen, ausgenommen bei der indirekten Darstellung des Cashflows aus laufender Ge-
schäftstätigkeit.  
 
Ausgangspunkt der Kapitalflussrechnung bildet der Finanzmittelfonds. Er setzt sich ausschließlich aus den Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zusammen. Zahlungsmitteläquivalente sind als Liquiditätsreserve 
gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit in Finanzmittel umgewandelt werden können und 
nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Dabei dürfen jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit 
sie zur Disposition der liquiden Mittel gehören, in den Finanzmittelfonds einbezogen werden. 
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit kann entweder direkt oder indirekt dargestellt werden. Für die 
Bereiche der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit erfolgt die Darstellung der Zahlungsströme dagegen 
ausschließlich nach der direkten Methode.   
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt aus der auf Erlöserzielung ausgerichteten Tätigkeit 
des Unternehmens, soweit er nicht dem Cashflow aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet wird. 
Ferner sind erhaltene und gezahlte Zinsen sowie erhaltene Dividenden und gezahlte Ertragssteuern der laufen-
den Geschäftstätigkeit zuzuordnen.   
 
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressourcen 
des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. 
Der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind auch Zahlungsströme von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfris-
tigen Finanzdisposition, sofern diese nicht zum Finanzmittelfonds gehören oder zu Handelszwecken gehalten 
werden. Ferner sind die Zahlungsströme aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 
von Geschäftseinheiten als Investitionstätigkeit zu klassifizieren. 
 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 191



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS 

Dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich die Zahlungsströme zuzuordnen, die aus Trans-
aktionen mit den Unternehmenseignern und Minderheitsgesellschaftern konsolidierter Tochterunternehmen sowie 
aus der Aufnahme oder Tilgung von Finanzschulden resultieren. 
 
Der Standard enthält Mindestgliederungsschemata für eine Darstellung nach der direkten Methode und nach der 
indirekten Methode. Diese werden in der Anlage zusammen gefasst. 
 
 
Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2 
Kapitalflussrechnung 
 
Ziel 
 
1.  Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung eines Unternehmens sind die ihm zugeflossenen Finanzierungsmittel 
sowie deren Verwendung von Bedeutung. Die Kapitalflussrechnung soll den Einblick in die Fähigkeit des Unter-
nehmens verbessern, künftig finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfül-
len und Ausschüttungen an die Anteilseigner zu leisten. Hierzu soll sie für die Berichtsperiode die Zahlungsströ-
me darstellen und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen aus laufender Geschäftstätigkeit Finanzmittel 
erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen 
wurden. 
 
 
Gegenstand und Geltungsbereich 
 
2. Dieser Standard regelt die Grundsätze der Kapitalflussrechnung, die gemäß § 297 Abs. 1 HGB für den Kon-
zernabschluss zu erstellen ist. 
 
2a. Der vorliegende Standard gilt für alle Mutterunternehmen, die nach § 290 HGB, auch in Verbindung mit § 
264a Abs. 1 HGB, einen Konzernabschluss erstellen. Der Standard gilt auch, wenn für Konzernabschlüsse nach 
§ 11 PublG eine Kapitalflussrechnung zu erstellen ist. 
 
2b. Unternehmen, die für den Konzernabschluss nach § 11 PublG freiwillig eine Kapitalflussrechnung erstellen 
sollen ebenfalls diesen Standard befolgen. 
 
2c. Der Standard gilt nicht für Unternehmen, die nach § 315a HGB ihren Konzernabschluss nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 (ABl. EU Nr. L 243 S. 1) erstellen oder gemäß den Übergangsvor-
schriften des Artikels 57 EGHGB weiterhin international anerkannte Rechnungslegungsstandards anwenden.   
 
3. Unternehmen, die freiwillig eine Kapitalflussrechnung erstellen, sollen diesen Standard beachten. 
 
4. Dieser Standard gilt für Unternehmen aller Branchen, soweit in anderen Standards nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 
 
5. (aufgehoben) 
 
6. Folgende Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung verwendet: 
Zahlungsmittel: Barmittel und täglich fällige Sichteinlagen 
Zahlungsmitteläquivalente: Als Liquiditätsreserve gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit 
in Finanzmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. 
Finanzmittelfonds: Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 192



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS 

Finanzschulden: Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Kapitalsammelstellen und anderen Geldgebern sowie 
Anleihen, nicht jedoch Lieferanten- oder sonstige Verbindlichkeiten aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
Investitionstätigkeiten: Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, von längerfristi-
gen finanziellen Vermögenswerten, die nicht dem Finanzmittelfonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören, 
sowie die Anlage von Finanzmittelbeständen (bspw. Wertpapieren des Umlaufvermögens ohne Handelsbestand), 
die nicht dem Finanzmittelfonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören. 
Finanzierungstätigkeiten: Zahlungswirksame Aktivitäten, die sich auf den Umfang und die Zusammensetzung der 
Eigenkapitalposten und der Finanzschulden des Unternehmens auswirken. 
Laufende Geschäftstätigkeiten: Wesentliche auf Erlöserzielung ausgerichtete zahlungswirksame Tätigkeiten des 
Unternehmens sowie sonstige Aktivitäten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 
Cashflows: Netto-Zahlungsströme einer Periode aus laufenden Geschäftstätigkeiten, aus Investitions- sowie aus 
Finanzierungstätigkeiten 
 
 
Regeln 
 
Darstellung und Ermittlung der Zahlungsströme in einer Kapitalflussrechnung 
 
7. In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschl. Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit darzu-
stellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des 
Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen 
beruhen. 
 
8. Diese Cashflows sind entsprechend der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens der laufenden 
Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. 
 
9. Einige Zahlungsströme lassen sich mehreren Tätigkeitsbereichen zuordnen, wie bspw. bei Auszahlungen auf-
grund von Annuitätendarlehen die Zinsanteile der laufenden Geschäftstätigkeit und die Zinsanteile der Finanzie-
rungstätigkeit. Soweit dieser Standard keine Zuordnung trifft oder preferiert, sind diese Zahlungsströme auf die 
betroffenen Tätigkeitsbereiche nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aufzuteilen oder dem vorrangig 
betroffenen Bereich zuzuordnen. 
 
10. Die Kapitalflussrechnung ist in Staffelform unter Beachtung der in diesem Standard enthaltenen Mindestglie-
derung aufzustellen; Vergleichszahlen der Vorperiode sind beizufügen. Für die Darstellung der Kapitalflussrech-
nung gilt der Grundsatz der Stetigkeit. 
 
11. Ausgangspunkte der Kapitalflussrechnung sind das Rechnungswesen und die daraus nach nationalen 
Grundsätzen (HGB) abgeleitete Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
12. Bei der Aufstellung der Kapitalflussrechnung sind zwei Schritte zu unterscheiden, die Ermittlung und die Dar-
stellung der Zahlungen. Die im ersten Schritt durchzuführende Ermittlung kann originär oder derivativ vorgenom-
men werden. Bei der originären Ermittlung werden alle Geschäftsvorfälle, die zu Veränderungen des Finanzmit-
telfonds führen, einzelnen Zahlungsströmen zugeordnet. Bei der derivativen Ermittlung geht man von den Zah-
lenwerten des Rechnungswesens aus. So können z.B. die Umsatzeinzahlungen ausgehend von den Umsatzerlö-
sen der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt werden, in dem diese um die Bestandsänderung der Forderungen 
korrigiert werden. In einem zweiten Schritt kann die Darstellung des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
direkt oder indirekt erfolgen (siehe Tz. 24 ff.). Für die Ermittlung und Darstellung des Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit wird keine Vorgehensweise bevorzugt; in der Regel wird dieser Cashflow derivativ ermittelt und 
indirekt dargestellt. Der Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist unabhängig von der Ermitt-
lungsmethode immer direkt darzustellen. 
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13. Die Kapitalflussrechnung eines Konzerns soll aus der Konzernbilanz und Konzerngewinn- und Verlustrech-
nung unter Verwendung zusätzlicher Informationen oder durch Konsolidierung der Kapitalflussrechnungen der 
einbezogenen Unternehmen ermittelt werden. Dabei gilt die Fiktion der wirtschaftlichen Einheit eines Konzerns. 
 
14. Alle in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind entsprechend ihrer Konsolidierungsmethode 
in die Kapitalflussrechnung aufzunehmen. So sind bspw. Zahlungen eines quotenkonsolidierten Unternehmens 
entsprechend der Konsolidierungsquote im Konzernabschluss in die Kapitalflussrechnung zu übernehmen. Nach 
der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen werden in der Kapitalflussrechnung nur anhand der Zahlungen 
zwischen ihnen und dem Konzern und anhand der Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf 
der Beteiligungen an ihnen erfasst 
 
15. Die Zahlungsströme sind unsaldiert auszuweisen, ausgenommen aus der indirekten Darstellung des Cash-
flows aus laufender Geschäftstätigkeit. Sie dürfen in folgenden Ausnahmefällen saldiert ausgewiesen werden: 

a) bei hoher Umschlagshäufigkeit, großen Beträgen und kurzen Laufzeiten, bspw. dem Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren oder 
 
b) bei Zahlungsströmen für Rechnung von Dritten, wenn sie überwiegend auf Aktivitäten der Dritten zurück-
zuführen sind, etwa bei für Dritte eingezogenen und an sie weitergeleiteten Mieten. 

 
 
Abgrenzung des Finanzmittelfonds 
 
16. In den Finanzmittelfonds sind nur Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einzubeziehen. 
 
17. Dieser Standard definiert als Finanzmittelfonds nur liquide Mittel ersten Grades, um Wertänderungsrisiken 
von Fondsbeständen in ihrer jeweiligen Währung und Erlösrisiken zu minimieren. 
 
18. Damit Finanzmittel als Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert werden können, müssen sie dem Unternehmen 
als Liquiditätsreserve dienen. Dementsprechend müssen sie jederzeit ohne wesentliche Wertabschläge in Zah-
lungsmittel umgewandelt werden können und dürfen nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Zah-
lungsmitteläquivalente haben in der Regel nur Restlaufzeiten von nicht mehr als drei Monaten, gerecht vom Er-
werbszeitpunkt. 
 
19. Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit sie zur Disposition der liquiden Mittel gehören, dürfen in den 
Finanzmittelfonds einbezogen werden. 
 
20. Ändern sich die Werte der in den Finanzmittelfonds auf genommenen Zahlungsmitteläquivalente aufgrund 
von Bewertungsvorgängen, ist der entstehende Unterschiedsbetrag in einem von den Cashflows aus laufender 
Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit getrennten Posten auszuweisen. 
 
21. Sind im Finanzmittelfonds Fremdwährungsbestände enthalten, sind diese mit dem Wechselkurs des Bilanz-
stichtages umzurechnen. Es können sich Veränderungen des Finanzmittelsfonds ergeben, wenn sich die Wech-
selkurse in der Berichtsperiode ändern. Ihnen liegen insoweit keine Geschäftsvorfälle zugrunde. Um auf den 
Finanzmittelfonds zum Jahresende überzuleiten, ist der Ausweis dieser Wechselkursdifferenzen in einem von den 
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit getrennten Posten 
erforderlich. Dieser Posten darf mit dem, in Tz. 20 genannten Posten zusammen gefasst werden, soweit er un-
wesentlich ist. 
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Zahlungsströme in Fremdwährungen 
 
22. Zahlungsströme in Fremdwährungen sind grundsätzlich mit dem Wechselkurs des jeweiligen Zahlungszeit-
punktes in die Berichtswährung umzurechnen; dies gilt auch für ausländische Tochterunternehmen. Die Wäh-
rungsumrechnung kann aus Vereinfachungsgründen mit gewogenen Durchschnittskursen vorgenommen werden, 
die im Ergebnis einer Umrechnung mit den tatsächlichen Kursen zum Zahlungszeitpunkt näherungsweise ent-
sprechen. 
 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
 
23. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt aus der auf Erlöserzielung ausgerichteten Tätig-
keit des Unternehmens, soweit er nicht dem Cashflow aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet 
wird.   
 
24. Der Cashflow ist im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit nach einer der folgenden Methoden darzustel-
len: 
 a) nach der direkten Methode, in dem Einzahlungen und Auszahlungen unsaldiert angegeben werden, oder 

 
b) nach der indirekten Methode, in dem eine Überleitungsrechnung das Periodenergebnis um zahlungsun-
wirksame Aufwendungen und Erträge, um Bestandsveränderungen bei Posten des Nettoumlaufvermögens 
(ohne Finanzmittelfonds) und um alle Posten, die Cashflows aus der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
sind, korrigiert wird.   

 
25. Die nachfolgenden Gliederungen sind Mindestgliederungen und ggf. entsprechend den weiteren Anforderun-
gen dieses Standards zu untergliedern. Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind gesondert auszuweisen. 
 
26. Bei Anwendung der direkten Methode zur Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist 
gemäß dem nachfolgenden Schema zu gliedern: 
 

1.  

 
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und 
Dienstleistungen 
 

2. - 
 
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 
 

3. + 

 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

4. - 

 
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder  Finanzierungstä-
tigkeit zuzuordnen sind 
 

5. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

6. = 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
 

          Abbildung 9 „Gliederungsschema I („Direkte Methode“) aus DRS 2“ 
 
27. Bei Anwendung der indirekten Methode zur Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist 
die Überleitungsrechnung gemäß dem nachfolgenden Schema zu gliedern:  

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 195



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS 

 

1.  

 
Periodenergebnis (Einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesell-
schaftern) vor außerordentlichen Posten 
 

2. + / - 
 
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 
 

3. + / - 
 
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   
 

4. + / -  

 
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschrei-
bung auf ein aktiviertes Disagio) 
 

5. - / + 

 
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö-
gens 
 

6. - / + 

 
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind  
 

7. + / - 

 
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

8. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

9.  
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  
 

     Abbildung 10 „Gliederungsschema II („Indirekte Methode“) aus DRS 2“ 
 
28. Geht ein Unternehmen bei der Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit nach der indirek-
ten Methode nicht vom Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten aus, ist die Ausgangsgröße auf das Peri-
odenergebnis überzuleiten. Dies kann auch in den ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung geschehen 
(siehe Tz. 52). 
 
 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
 
29. Ein Unternehmen hat die Zahlungsströme gesondert auszuweisen, die aus Investitionstätigkeit entstehen. Die 
Darstellung erfolgt nach der direkten Methode. 
 
30. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressourcen 
des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. 
 
31. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressour-
cen des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden 
soll. Der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind auch Zahlungsströme von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition, sofern diese nicht zum Finanzmittelfonds gehören oder zu Handelszwecken ge-
halten werden. Ferner sind die Zahlungsströme aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unterneh-
men und von Geschäftseinheiten als Investitionstätigkeit zu klassifizieren. 
 
32. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist mindestens wie folgt zu gliedern: 
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1.  
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 
 

2. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
 

3. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlage-
vermögens  
 

4. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
 

5. + 
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 
 

6. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 
 

7. + 

 
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

8. - 

 
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 
 

9. + 

 
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 
 

10. - 

 
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 
 

11.  
 
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
 

         Abbildung 11 „Gliederungsschema Investitionstätigkeit aus DRS 2“ 
 
Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind stets gesondert auszuweisen. 
 
 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 
33. Ein Unternehmen hat die Zahlungsströme gesondert auszuweisen, die aus der Finanzierungstätigkeit entste-
hen. Die Darstellung erfolgt nach der direkten Methode. 
 
34. Dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich die Zahlungsströme zuzuordnen, die aus 
Transaktionen mit den Unternehmenseignern und Minderheitsgesellschaftern konsolidierter Tochterunternehmen 
sowie aus der Aufnahme oder Tilgung von Finanzschulden resultieren. 
 
35. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist mindestens wie folgt zu gliedern: 
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1.  

 
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf 
eigener Anteile etc.) 
 

2. - 

 
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Divi-
denden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüt-
tungen) 
 

3. + 

 
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-
) Krediten 
 

4. - 
 
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 
 

5.  
 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
 

        Abbildung 12 „Gliederungsschema Finanzierungstätigkeit aus DRS 2“ 
 
Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind stets gesondert auszuweisen. 
 
 
Zinsen und Dividenden 
 
36. Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie erhaltene Dividenden und andere übernommene Ergebnisse sind 
grundsätzlich der laufenden Geschäftstätigkeit zuzuordnen. 
 
37. Gezahlte Dividenden sind der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen und gesondert anzugeben. 
 
38. Der Gesamtbetrag der während einer Periode gezahlten Zinsen ist unabhängig davon anzugeben, ob der 
Betrag als Aufwand erfasst oder aktiviert wird. Soweit Zinszahlungen gesondert in der Kapitalflussrechnung aus-
gewiesen werden, ist bei der Anwendung der indirekten Methode die Ausgangsgröße für den Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit vor Zinsaufwendungen auszuweisen. Alternativ ist eine gesonderte Angabe der 
Zinszahlungen im Rahmen der ergänzenden Angaben im Anhang zulässig. 
 
39. Erhaltene Zinsen und Dividenden dürfen in begründeten Ausnahmefällen der Investitionstätigkeit und gezahl-
te Zinsen der Finanzierungstätigkeit zugeordnet werden, wenn dies sachlich begründet ist. Entsprechendes gilt 
für Zinszahlungen in Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit. 
 
 
Ertragssteuern 
 
40. Ertragssteuerbedingte Zahlungsströme sind gesondert anzugeben. 
 
41. Gezahlte Ertragssteuern sind grundsätzlich der laufenden Geschäftstätigkeit zuzuordnen.  
 
42. Gezahlte Ertragssteuern dürfen ausnahmsweise auch der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuge-
ordnet werden, wenn sie zu einem Geschäftsvorfall dieser Tätigkeitsbereiche eindeutig zugehören. 
 
43. Soweit Ertragssteuerzahlungen gesondert in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden, ist bei Anwen-
dung der indirekten Methode der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Periodenergebnis vor 
Ertragssteuern und außerordentlichen Posten abzuleiten. In diesem Fall sind bei der indirekten Methode die Er-
tragssteuerzahlungen in einem gesonderten Posten im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit auszuwei-
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sen. Alternativ ist eine gesonderte Angabe der Ertragssteuerzahlungen im Rahmen der ergänzenden Angaben im 
Anhang zulässig.  
 
 
Erwerb und Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 
 
44. Die Zahlungsströme aus dem Erwerb und die Zahlungsströme aus dem Verkauf von konsolidierten Unter-
nehmen oder sonstigen Geschäftseinheiten sind jeweils als Investitionstätigkeit zu klassifizieren und gesondert 
auszuweisen. Sie ergeben sich als Gesamtbetrag der als Kaufpreise gezahlten bzw. als Verkaufspreis erhaltenen 
Finanzmittel abzüglich der erworbenen bzw. veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
 
45. Der Zugang oder der Abgang von Vermögensgegenständen oder Schulden aufgrund von Änderungen des 
Konsolidierungskreises ist kein zahlungswirksamer Vorgang und daher nicht in der Kapitalflussrechnung zu er-
fassen. Der Zugang oder Abgang an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten, der nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf steht, ist zur Überleitung auf den Finanzmittelfonds am Ende der 
Periode gesondert auszuweisen. Dieser Posten darf, insoweit er nicht wesentlich ist, auch mit dem in Tz. 20 ge-
nannten Posten zusammen gefasst werden.  
 
46. Der im Konzernabschluss bestimmte Konsolidierungs- oder Entkonsolidierungszeitpunkt eines Tochterunter-
nehmens bestimmt auch den Zeitpunkt für den Ausweis der zuzuordnenden Zahlungsströme in der Kapitalfluss-
rechnung. 
 
 
Sicherungsgeschäfte 
 
47. Zahlungsströme im Zusammenhang mit Sicherungsgeschäften sind grundsätzlich dem Bereich zuzuordnen, 
dem die Zahlungen aus dem Grundgeschäft zugehören. 
 
 
Unbare Transaktionen 
 
48. Geschäftsvorfälle, die nicht zu einer Veränderung des Finanzmittelfonds führen, sind nicht in die Kapitalfluss-
rechnung aufzunehmen. 
 
49. Beispiele für derartige Geschäftsvorfälle sind: 

 a) der Erwerb von Vermögensgegenständen mit Stundung des Erwerbspreises, durch Übernahme fremder 
Verbindlichkeiten oder durch Finanzierungsleasing, 

 b) der Erwerb eines Unternehmens gegen Ausgabe eigener Anteile oder 
 c) die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital.  
 
 
Außerordentliche Posten 
 
50. Wesentliche Zahlungsströme aus außerordentlichen Posten sind in der Kapitalflussrechnung gesondert aus-
zuweisen 
 
 
Minderheitsgesellschafter 
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51. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Minderheitsgesellschaftern und Auszahlungen an diese (Di-
videnden, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen) sollten in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen 
oder im Rahmen der ergänzenden Angaben im Anhang gesondert angegeben werden. 
 
 
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung 
 
52. In den Anhang des Abschlusses sind folgende ergänzende Angaben aufzunehmen: 
 
52a) Definition des Finanzmittelfonds; 
 
52b) Auswirkungen von Änderungen der Definition des Finanzmittelfonds auf die Anfangs- und Endbestände 
sowie die Zahlungsströme der Vorperiode; 
 
52c) Zusammensetzung des Finanzmittelfonds, ggf. einschließlich einer rechnerischen Überleitung zu den ent-
sprechenden Bilanzposten, soweit der Finanzmittelfonds nicht dem Bilanzposten „Schecks, Kassenbestand, Bun-
desbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten“ entspricht; 
 
52d) bedeutende zahlungsunwirksame Investitions- und Finanzierungsvorgänge und Geschäftsvorfälle; 
 
52e) Angaben zum Erwerb und zum Verkauf von Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten, insbesondere 

aa) der Gesamtbetrag aller Kauf- und Verkaufspreise; 
bb der Gesamtbetrag der Kaufpreisanteile und Verkaufspreisanteile, die Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel-
äquivalene sind; 
cc) der Gesamtbetrag aller mit dem Unternehmen oder der sonstigen Geschäftseinheit erworbenen und aller 
verkauften Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie 
dd) die Beträge der mit dem Unternehmen oder sonstigen Geschäftseinheit erworbenen und oder verkauften 
Bestände an anderen Vermögensgegenständen und Schulden, gegliedert nach Hauptposten. 

 
53. Ferner ist anzugeben, welche Bestände des Finanzmittelfonds von quotal einbezogenen Unternehmen stam-
men und welche Bestände Verfügungsbeschränkungen unterliegen.  
 
54. Soweit ergänzende Angaben dieses Standards an anderer Stelle im Abschluss in der diesem Standard vor-
gegebenen Weise erfolgen, brauchen sie im Zusammenhang mit der Kapitalflussrechnung nicht aufgeführt zu 
werden, vorausgesetzt es wird auf sie ausdrücklich verwiesen. 
 
55. Soweit nach diesem Standard Angaben nicht ausdrücklich in der Kapitalflussrechnung verlangt werden, kön-
nen sie auch im Anhang gemacht werden. 
 
 
Übergangsvorschriften 
 
56. Unternehmen, die erstmals eine Kapitalflussrechnung nach diesem Standard erstellen, brauchen keine Beträ-
ge der Vorperiode angeben. 
 
57. Unternehmen, die bislang eine von diesem Standard abweichende Kapitalflussrechnung erstellt haben, sollen 
bei erstmaliger Anwendung dieses Standards Beträge der Vorperiode nur angeben, wenn sie diese nach den 
Regeln des Standards ermittelt haben. 
 
58. Tz. 4, Tz. 6 und Tz. 11 sind erstmals zu beachten für das nach dem 31. Dezember 2003 beginnende Ge-
schäftsjahr; eine frühere Anwendung wird empfohlen. Tz. 2 Satz 1 und Tz. 5 sind erstmals zu beachten für das 
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nach dem 31. Dezember 2002 beginnende Geschäftsjahr; eine frühere Anwendung wird empfohlen. Alle anderen 
Tz. sind erstmals zu beachten für das nach dem 31. Dezember 1998 beginnende Geschäftsjahr. 
 
Anlage 
Die in diesem Standard enthaltenen Mindestgliederungen werden nachfolgend zusammen gefasst. Das Gliede-
rungsschema I enthält die Mindestgliederung bei der Anwendung der direkten Methode zur Darstellung der Zah-
lungsströme aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 
 

1.  

 
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und 
Dienstleistungen 
 

2. - 
 
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 
 

3. + 

 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

4. - 

 
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder  Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

5. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

6. = 

 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Summe aus 1 bis 5) 
 

7.  
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 
 

8. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
 

9. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlage-
vermögens  
 

10. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
 

11. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermö-
gens 
 

12. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 
 

13. + 

 
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

14. - 

 
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

15. + 

 
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 
 

16. - 

 
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 
 

17.   
Cashflow aus Investitionstätigkeit 
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(Summe aus 7 bis 16) 
 

18.  

 
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf 
eigener Anteile etc.) 
 

19. - 

 
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Divi-
denden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Aus-
schüttungen) 
 

20. + 

 
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Fi-
nanz-) Krediten 
 

21. - 
 
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 
 

22.  

 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
(Summe aus 18 bis 21) 
 

23.  

 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 
(Summe aus 6, 17, 22) 
 

24. + / - 

 
Wechselkurs-, konsolidierungskreis - und bewertungsbedingte Änderungen 
des  
Finanzmittelfonds      
 

25. + 
 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
 

26. = 

 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
(Summe aus 23 bis 25) 
 

        Abbildung 13 „Gliederungsschema Direkte Methode insgesamt“ 
 
Auf die Abbildung des weiteren Gliederungsschemas II („Indirekte Methode“) wurde verzichtet, weil bei der An-
wendung dieser Methode lediglich die Zeilen 1 bis 6 ausgetauscht werden müssen. 
 
 
4.2 Weitere deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
Die Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee e. V. (DRSC), z.B. über die Kapi-
talflussrechnung, stellen fachliche Regelungen dar. Werden diese in der vom Bundesministerium der Justiz be-
kanntgemachten Empfehlung beachtet, wird vermutet, dass damit zugleich die die Konzernrechnungslegung 
betreffenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet werden (vgl. § 342 Abs. 2 HGB). Die nachfol-
gende Übersicht soll dazu einen Überblick über die Standards bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Deutsche Rechnungslegungsstandards 

 
 

Nummer 
 

Bezeichnung 

DRS 1 aufgehoben 
 
DRS 2 
 

Kapitalflussrechnung 

 
DRS 3 
 

Segmentberichterstattung 
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DRS 4 
 

Unternehmenserwerbe im Konzernabschluss 

 
DRS 5 
 

Risikoberichterstattung 

DRS 6 aufgeboben 
 
DRS 7 
 

Konzerneigenkapital und Konzernergebnis 

 
DRS 8 
 

Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im Konzernabschluss  

 
DRS 9 
 

Bilanzierung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen im Konzernabschluss 

 
DRS 10 
 

Latente Steuern im Konzernabschluss 

 
DRS 11 
 

Berichterstattung über Beziehungen zu nahestehenden Personen 

 
DRS 12 
 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

 
DRS 13 
 

Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern 

 
DRS 14 
 

Währungsumrechnung 

 
DRS 15 
 

Lageberichterstattung 

 
DRS 15a 
 

Übernahmerechtliche Angaben und Erläuterungen im Konzernlagebericht 

 
DRS 16 
 

Zwischenberichterstattung 

 
DRS 17 
 

Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder 

 
Hinweis: Darüber hinaus bestehen spezielle Standards und Änderungsstandards 
 

Abbildung 14 „Deutsche Rechnungslegungsstandards“ 
 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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